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mi ngeschäftes so eng ausgelegt hätte, dal3 darunter nur Zugaben auf 
Gru d einer Verlosung oder eines anderen Zufalles fielen, wäh
rend die wichtigste Art, die Zugaben auf Grund des sogenannten 
,,Coup systems" davon ausgenommen blieben. Ebenso wenig hat die 
Rechtsp chung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die ihr in einer 
entsprech den Anwendung der im Gesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb vo 15. Juli 1927, Slg. Nr. 111, enthaltenen Vorschriften zur Ver
fiigung stan • das Oberste Gericht hat in der Gewährung von Zugaben 
nur dann eil\en Verstol3 gegen die guten Sitten des Wettbewer
bes gesehen, w~nn sie eine Täuschung der Kauflustigen herbeifiihrt (so 
z. B. Entsch. des 00. Brlinn vom 20. Januar 1933 und vom 25. Februar 
1933, beide Prage.r Archiv 1933 S. 495 ff.). - Das neue Verbotsgesetz 
folgt in wesentlichen Punkten dem Vorbild der österreichischen und 
reichsdeutschen Regelung. 

Versicherungsrecht. 

Regie1·ungsverordnung vom 17. Januar 1935, Slg. Nr. 4, betreffend den 
Ausschlu{3 de1· Geltung der Beschränlwngen der V ert?-agsfreiheit fii1· ge
wisse Gattungen von Versichenmgsve1·trägen. 

Das österreichische Versicherungsvertragsgesetz von 1917 hat ähn
lich wie das deutsche Gesetz (§ 187) in § 166 Abs. 1 eine Reihe von Ver
sicherungszweigen (Transport- und Kreditversicherung, sowie die lau
fende Versicherung) von der Ahwendung der im Gesetze enthaltenen Be
schränkungen der Vertragsfreiheit ausgenommen und im zweiten Absatz 
des § 166 den Innenminister ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Justiz
minister auch kleinere Gegenseitigkeitsanstalten sowie neu entsiehende 
Versicherungszweige von den Beschränkungen der Vertragsfreiheit auf 
dem Verordnungswege zu befreien. Von dieser Ermächtigung wurde in 
der Verordnung vom 24. Dezember 1917, ROB!. Nr. 502, fiir kleinere 
Gegenseitigkeitsanstalten und fiir Landesversicherungsanstalten auf 
Gegenseitigkeit, die aus öffent!ichen Mitteln Zuschlisse erhalten, Gebrauch 
gemacht. 

Das tschechoslowakische Versicherungsvertragsgesetz vom 3. Juli 
1934, Slg. Nr. 145, (s. diese Z. 9, 244) hat den § 166 des frliheren Gesetzes 
zwar ebenfalls tibernommen (§ 161), hat abe die oben erwähnte Verord
nung vom 24. Dezember 1917 auBer Kraft gesetzt (§ 163). 

Die vorliegende, fiir das gesamte Staatsgeoiet geltende Verordnung 
tritt nun an die Stelle der frtiheren Verordnung, hebt aber nicht nur die 
Einschränkungen der Vertragsfreiheit ,jn den bisheril;en Fällen auf, sondern 
nimmt auch einige neue Versicherungszweige von der Einschränkung 
aus: Versicherungen gegen durch Witterungsnieder~chläge verursachte 
Schäden, Versicherungen gegen an Glitern bei der ,J3eförderung durch 
Flugzeuge verursachte Schäden, Versicherungen gege.n an Flugzeugen 
verursachte Schäden (Art. I der Verordnung). 

V erfahrensrecht. 

Gerichtsentlastungsnovelle. 

Gesetz vom 17. Dezember 1936, Slg. Nr. 314, womit das Gesetz vom 
11. Dezember 1934, Slg. Nr. 251, betreff end die Abänderung und Ergän
zung einiger Bestimmungen der Gesetze ube1· die Zivilproze{3ordnung, das 
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E kutionsverf ahren und das V erf ahren au[3er Streitsachen abgeändert 
una'ergänzt wird. 

D{e Oeltungsdauer der Oerichtsentlastungsnovelle von 1934 (diese 
Z. 9, 24_5 f.), die am 31. Dezember 1936 ablief, wird durch dieses Oesetz 
,,bis zu \iner weiteren gesetzlichen Rege!ung verlängert". 

Gesetz vom 16. Juni 1936, Slg. Nr. 161, betreffend die Abänderung und 
E1·gänzung (tiniger Bestimmungen der Gesetze iiber die Zuständigkeit der 
Gerichte, das zivilgerichtliche F erfahren, das Exekutionsverfahren und die 
Gerichtsorganisation. 

(V gl. Oerichtsentlastungsnovelle mit den parlamentarischen Materia
lien, Prager Archiv 1936 S. 1249 ff.; Ne u ne r, Die Zivilprozel3novelle vom 
16. Juni 1936, Prager JurZ. 1936 S. 493.) 

Die Novelle bedeutet einen weiteren Schritt auf dem Wege zum ein
heitlichen Verfahrensrecht in der Tschechoslowakei. Sie hat bereits zahl
reiche Bestimmungen aus dem Entwurf der neuen Zivilprozel3ordnung 1), 
die das Zivilprozel3recht des gesamten Staates vereinheitlichen soll, • 
iibernommen, um so eine Vereinfachung und Beschleunigung des Ver-
fahrens auch schon in den jetzigen Prozel3systemen zu erreichen. Im 
folgenden werden nur die wichtigsten Änderungen aufgeftihrt. 

0 e r i c h t s v e r f a s s u n g u n d Z i v i I p r o z e B. 

Besetzung der Oerich te. 

(Art. I Z. 1-3, Art. VI Z. 3 der Novelle.) 

Bisher entschied der Einzelrichter beim Kreisgericht iiber ver
mögensrechtliche Streitigkeiten bis zu 20.000 Kc und im Einverständnis 
der Parteien auch in Eheprozessen. Die Novelle weist ihm auch die Ent
scheidung iiber die mit der Scheidungsklage 2

) verbundene Klage auf 
Unterhalt (§ 7 a Abs. 3 S. 2 JN.) und im Einverständnis der Parteien 
auch vermögensrechtliche Streitigkeiten ilber 20.000 Kc zu (§ 7 a 
Abs. 4 bis 6 JN. und § 55 ung. ZPO.). 

Nach der Novelle entscheiden jetzt auch in den historischen Ländern 
<lie Obergerichte grundsätzlich in der Besetzung von drei Richtern (statt 
ftinf). e 

Zuständigkeit und allgemeines Verfahrensrecht. 

(Art. I Z. 4, 5 und Art. VI Z. 1, 2 der Novelle.) e 
Z u s t ä n d i g k ei t: Die ausschlieBliche Zuständigkeit der Bezirks

gerichte, die bisher ohne Ri.icksicht auf die ttöhe des Streitwerts fi.ir Kla
gen gegen den aul3erehelichen Erzeuger bestand und von der Rechtspre
chung erweiternd ausgelegt wurde, ist nunmehr im wesentlichen auf 
alle gesetzlichen Unterhaltsanspri.iche ausgedehnt worden. 

T e i I k I a g e n. Nach der Novelle ist ftir die Zuständigkeit bei Teil
klagen nicht mehr der Oesamtbetrag der noch ausstebenden Kapitalsfor
derung mal3gebend (so bisher § 55 JN., § 7 ung. ZPO.{, sondern nur der 
eingeklagte Betrag selbst. Analog entschied man bei Sa~doklagen. 

1) An die Stelle des Entwurfs von 1934 ist nunmehr der Res-ierungsentwurf 
von 1937 getreten, der bereits der Nationalversammlung vorgelegt wurde; zitiert 
wird hier bereits nach dem Regierungsentwurf. 

2) D. h. K!age auf Aufhebung der ehelichen Oemeinschaft. 
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Einrede der Unzuständigkeit. 
(Art. IV Z. 9, 10 und Art. VI Z. 11 der Novelle.) 

D1e bisherige Regelung, die in § 261 Abs. 6 ZPO. fiir die Behandlung 
der Ein\ede der Unzuständigkeit vorgesehen ist, wird durch die Novelle 
ergänzt und in der neuen f assung als § 261 a in die ZivilprozeBordnung 
der Sudete~länder so wie als § 182 a auch in das ungarische Verfahrens
recht aufgenommen. 

Beweis. 
(Art. IV, Z. 11-13 und Art. VI Z. 12-15 der Novelle.) 

Im [nteresse -der Staatsverteidigung schränkt die Novelle das Be
weisverfahren erheblich ein. 

Als Verschwiegenheitspflicht des Zeugen oder Sachverständigen, die 
zur Aussageverweige_rung berechtigt, wird jegliche ,,vom Staate aus
driicklich auferlegte" '8chweigepflicht anerkannt (§§ 321 Abs. 1, Z. 3, 
353 Abs. 2 ZPO.; §§ 29~ Abs. 1 Z. 4, 355 Abs. 1 ung. ZPO.). Eine solche 
Pflicht wurde neuerdings durch das Staatsverteidigungsgesetz vom 13. Mai 
1936, Slg. Nr. 131, den Besitzern der fiir die Staatsverteidigung wichtigen 
Unternehmungen, ihren Organen und Arbeitnehmern sowie auch ihren 
Lieferanten und dgl. auferlegt (§ 24 Abs. 3 StVGes.). 

Der Augenscheinsbeweis in militärischen oder vom Militär besetzten 
Gebäuden sowie in ,,Unternehmungen (Abteilungen derselben), die fiir 
die Verteidigung des Staates wiohtig sind und bei denen ein militärisches 
Aufsichtsorgan bestellt ist", ist von der Einwilligung des Kommandanten 
oder Aufsichtsorgans abhängig. Gegen die Verweigerung der Einwilligung 
ist in heiden fällen die Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium fiir natio
nale Verteidigung zulässig (§ 369 Abs. 2 ZPO. und § 343 Abs. 4 ung. 
ZPO.). 

A n d e r e Ä n d e r u n g e n d e s P r o z e l3 v e r f ah r e n s. 
Der Zweck der Novelle, das Verfahren zu beschleunigen und die Ge

richte tunlichst zu entlasten, zeigt sich in einer Reihe kleiner Änderungen 
an verschiedenen Stellen der ProzeBordnung und besonders in der Ober
nahme einiger Bestimmungen aus dem Verfahrensrecht der Sudetenlän
der in das der Slowakei und Karpathenrul3lands. 

ProzeBaufnahmeverhandlung. 
(Art. VI Z. 9, 10 der Novelle.) 

Die der ersten Tagsatzung der österreichischen ZivilprozeBordnung 
entsprechende Prozel3aufnahmeverhandlung des ungarischen Verfahrens
rechts findet (vgl. § 239 Abs. 1 ZPO.) nicht mehr vor dem Senat, sondern 
vor dem Senatsvorsitzenden oder dem von ihm hierzu bestimmten 
Senatsmitglied statt (§ 178 neuer Abs. der ung. ZPO.). Dieser Richter 
entscheidet auch iiber die bei der ProzeBaufnahmeverhandlung nach 
§ 180 ung. ZPO. vorgebrachten prozeBhindernden Einreden (§ 180 neuer 
Abs. der ung. ZPO.). 

Eine vor 
Person eines 

Unmittelbarkeit. 

(Art. IV Z. 14 der Novelle.) 
der Urteilsschöpfung eintretende Änderung in der 

Rich ters hatte bisher auf den Verhandlungsgang in 
17• 
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be'den R.echtsgebieten des Staates eincn verschiedenen Einflu13 : J.er 
den 412 ZPO. beherrschende Orundsatz der Unmittelbarkeit machte die 
Neua fnahme der Verhandlung und die Wiederholung der unmittelbaren 
Bewe1 aufnahme notwendig. Im ungarischen Verfahrensrecht (§ 285 Abs. 2 
ung. Z 0.) war das Unmittelbarkeitsprinzip durchbrochen: die Parteien 
hatten i einem R.ichterwechsel das Ergebnis der bereits durchgefilhrten 
Beweisa fnahme so vorzubringen, als ob es sich um einen vom beauf
tragten o er ersuchten R_ichter durchgefilhrten Beweis handelte. Die 
Novelle fo gt grundsätzlich der ungarischen ZrvilprozeBordnung, iiber
läBt es abe nach dem Vorbild des tschechoslowakischen ZPO.-Entwurfs 
dem Oerichf ,,unter sorgfältiger Wiirdigung aller Umstände des falles" 
zu entscheid ~, ob die Beweisaufnahme wiederholt oder ob die Ergeb
nisse der friilieren Beweisaufnahme nach den R_egeln iiber die Beweis
aufnahme durctl den ersuchten oder beauftragten R_ichter verwendet wer
den solien (§ 41 Abs. 2 ZPO.). 

R.ekurs. 

(Ai t. IV Z. 16 und VI Z. 16 der N ovelle.) 
Zu den in § 522 ZPO. genannten fällen, in denen das Oericht seinen 

BeschluB auf R.ekurs hin aufheben kann, filgt die Novelle u. a. die Be
schliisse hinzu, durch die ein R.echtsmittel wegen Verspätung zuriickge
wiesen wird. 

Armenrecht. 

(Art. IV Z. 1-5, Art. VI Z. 4-8 der Novelle.) 

Die Novelle sieht davon ab, die zahlreichen MiBstände der bisherigen 
R_egelung durch eine einschneidende Oesamtreform zu beheben. Man hat 
sich nicht einmal entschlieBe~ können, nach dem Vorbild der deutschen 
ZivilprozeBordnung, dem auc~ der tschechoslowakische ZPO.-Entwurf 
(§ 68 Abs. 3) folgt, die Zuerkentmng des Armenrechts an Parteien, ,,deren 
Anspruch schon von vornherein €;rfolglos scheint", zu untersagen, obwohl 
man damit nur § 112 Abs. 3 der ung. ZPO. auf das ganze Staatsgebiet 
ausgedehnt hätte. 

Die Entscheidung ,,dariiber, ob die Partei nach ihren persönlichen 
und Vermögensverhältnissen die Ko.sten der ProzeBfilhrung bestreiten 
kann," ist den Oemeindebehörden g'enommen und dem ProzeBgericht 
iibertragen worden (§ 65 Abs. 5). Di~ Unterlagen hat die Partei dem 
Oerichte durch Amtszeugnis iiber ihr persönlichen Verhältnisse und 
eidesstättiges Bekenntnis iiber Vermöge und Einkommen beizubringen 
(§ 65 Abs. 2) 1). fiir Mi.indel und Pflegeb fohlene kann beides vom Vor
mundschafts-(Kuratels-)Oericht ausgestellt, bzw. bestätigt werden (§ 65 
Abs. 4) 2). 

Ungeachtet der Bewilligung des Armen echts kann nun im ganzen 
Staatsgebiet (§ 71 a ZPO. und § 119 a ung. Z 0.) das Oericht - das der 
R.echtsmittelinstanz mit Wirksamkeit auch fil das vorangehende Ver
fahren - die ganze oder teilweise Bezahlung de Beträge, von deren Be
richtigung die Partei befreit war, verlangen, ,,wcrnn es die Oberzeugung 

1) Ausfi.ihrungsverordnung vom 3. Juli 1936, Slg. Nr. 229. 2) S. die gleiche Vorschrift des § 115 Abs. 4 ung. ZPO. hinsichtlich des hier 
allein erforderlichen Amtszeugnisses i.iber Stand, Beruf 111 Vermögensverhält-
nisse nach Abs. 3 dieses Paragraphen. 
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\
gewinnt, daB die Bezahlung derselben die arme Partei in dem notdiirfigen Unterhalte nicht beeinträchtigen kann". 

Die Änderungen der Novelle sind nur zum Teil in die ung. ZPO. ein
g iigt woPden, so daB in dieser f rage der Dualismus nicht beseitigt woMen ist. 

Mahnverfahren. 

(Art. II Z. 1-5 und Art. VI Z. 17, 18 der Novelle.) 
Die gesetzliche R.egelung des Mahnverfahrens - filr die historischen Länder die Bestimmungen des Art. XXVIII des EinfGes. zur ZPO. 1), 

filr die friiher ungarischen Oebiete §§ 588 ff. ung. ZPO. - beruht in heiden R.echtsgebieten im wesentlichen auf den gleichen Orundsätzen. 
Bisher konnte nach den in den historischen Ländern des Staates geltenden Vorschriften (§ 3) ein Zahlungsbefehl u. a. nur unter der Voraus

setzung erlassen werden, daB er innerhalb des Kreisgerichtssprengels, in dem das zuständige Bezirksgericht seinen Sitz hatte, zugestellt werden konnte, während nach den einschlägigen Vorschriften der ung. ZPO. 
(§§ 589, 594) dieses Erfordernis sogar auf den Sprengel dieses Bezirksge
richts selbst eingeschränkt war. Die Novelle schafft diese Einschränkung 
ab 

2
). Vorbild filr diese R,egelung war sowohl die jetzige österreichische 

fassung dieser Bestimmung, als auch § 563 des tschechosl. ZPO.-Entwurfes, 
dessen Motivenbericht (S. 36D) ebenso wie der zur Novelle (s. Prager Ar
chiv, S. 1259) darauf hinweist, daB diese Einschränkung bereits seit der Oe
richtsentlastungsnovelle von 1914 eine unbegriindete liemmung der schnel
len Oerichtsbarkeit darstellte, da seit dieser Novelle ,,der Zahlungsbefehl 
nicht nur von den Bezirksgerichten des Wohnsitzes des Schuldners, son
dern auch von den nach der Juri~diktionsnorm iiberhaupt zuständigen Bezirksgerichten (also auch von dem nach § 104 JN. vereinbarten Oerichte) erlassen werden kann." 

Die frist zum Widerspruch wird nunmehr in den Karpathenländern ausdriicklich zur Notfrist erklärt, um jeden Zweifel ilber die Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auszuschlieBen (§ 592 Abs. 1 Ziff. 2 ung. ZPO.). 

Börsenschiedsgerichte. 

(Art. III der Novelle.) 

Die Börsenschiedsgerichte haben das R.echt erhalten, unter Beobachtung der entsprechendcn Bestimmungen der ZivilprozeBordnung, Zeu
gen, Sachverständige oder Parteicn eidlich zu vernehmen, vorausgesetzt, daB diese auf die Vorladung hin erscheinen und mit der Vernehmung 
einverstanden sind. Andernfalls miissen sich die Börsenschiedsgerichte, wie bisher an das Bezirksgericht wenden, in dessen Sprengel der eidlich zu Vernehmende seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort hat. 

1
) Oesetz vom 27. April 1873, .ROB!. Nr. 67, iiber das Mahnverfahren in der Fassung des Oesetzes vom 1. April 1921, Sig. Nr. 161. 2
) Flir das Oeitungsgebiet der ung. ZPO. wird nur dercn § 589 in dem Sinne geändert, daB der zweite lialbsatz dieses Paragraphen, der die Zuständigkeit des Bezirksgerichts davon abhängig machte, daB der Zahiung befehl im Sprengel dieses Oerichtes zugestellt werden kann, aufgehoben wird, während die Vorschrift des § 594, clerzufoige der Zahiungsbefehi nur innerhalb des Sprengeis des zustänciigen Oerichts wirksam zugestellt werden kann, unverändert geiassen wii;d . 
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E x e k u t i o n s v e r f a h r e n. 

(Art. V Z. 1-4 und Art. VII Z. 1-4 der Novelle). 

Die unpfändbaren Beträge bei Unterhaltsgeldern und Schadenersatz
renten (§ 291 EO.) werden im ganzen Staatsgebiet auf 4000 Kc und bei 
gesetzlichen Unterhaltsforderungen (§ 292 EO.) auf die ttälfte dieses Be
trages festgesetzt. 

Zur Vornahme der Exekutionshandlungen ,,in militärischen oder vom 
Militär besetzten Gebäuden" genilgt jetzt nicht mehr wie bisher (§ 31 
Abs. 2 EO., § 33 Abs. 2 ung. EO.) die Anzeige an den Kommandanten, 
sondern es ist dessen Einwilligung notwendig. Dies gilt auch filr die zur 
Staatsverteidigung wichtigen Unternehmungen. 

Bisher konnte in den historischen Ländern die Bewilligung der Exe
kutionsaufschiebung von einer Sicherheitsleistung des Antragstellers ab
hängig gemacht werden, wenn durch die Aufschiebung die Befriedigung 
des betreibenden Gläubigers gefährdet werden konnte; tratcn solche Um
stände erst nach der Bewilligung ein, so konnte dem Antragsteller <lie 
Sicherheitsleistung innerhalb einer bestimmten Frist auferlegt werden 
(§ 44 Abs. 2 EO.). In <lie ung. EO. wurde durch <lie Neufassung des § 93 
in der Novelle von 1928 1) eine entsprechende Bestimmung aufgenommen. 
Nach dem neuen Wortlaut des § 44 Abs. 2 EO. muB <lie Sicherheitsleistung 
entsprechend der 5. österreichischen Gerichtsentlastungsnovelle von 1925 
auch geschehen, 

,,1. wenn <lie Tatsachen, auf die sich die Einwendungen gegen 
den Anspruch oder gegen die Exekutionsbewilligung (§ 35 und 36) 
stiltzen, nicht durch unbedenk!iche Urkunden nachgewiesen sind; 

2. wenn eine dem Schuldner nahestehende Person (§ 35 
KonkO.) oder eine andere mit ihm im gemeinsamen ttaushalte 
lebende Person <lie Aussonderungsklage (§ 37) später als 14 Tage 
nach Vollzug der Pfändung beweg!icher körperlicher Sachen er
hebt und nicht bescheinigt, daB sie von dem Vollzuge erst kurz 
vor oder nach Ablauf <lie er Frist Kenntnis erlangen konnte und 
daB sie die Klage ohne unnötigen Aufschub eingebracht hat." 

Zwangsvollstreckung und Konkurs. 
Regierungsverordnung vom 2. April 1936, 8lg. N1·. 86, iiber die Exe

kution gegen Gemeinden und gegen als öffentlich und gemeinniltzig er
klärte Anstallen. 

Die Verordnung tritt an die Stelle der in den Sudetenländem bisher 
geltenden Verordnung vom 6. Mai 1897, ROB!. 153, deren Bestim
mungen sie mit einigen Ergänzungen iibernimmt und ihre Geltung auf 
das gesamte Staatsgebiet ausdehnt. 

Regie1·ungsverordnung vom 31. Miirz 1936, Slg. Nr. 77, ilbe1· zeitweilige 
Maf3nahmen im Exekutions- und Konlwrsverfahren gegen Arbeitslose. 

Durch diese Verordnung werdcn vor allem Zwangsvollstreckungs
sachen gegen Arbeitslose, <lie vor Wirksamkeitsbeginn der Verordnung 
bereits anhängig waren oder bis zum 30. Juni 1938 anhängig gemacht 

1) Oesetz vom 19. Januar 1928, Slg. Nr. 23, betreffend die Abänderung und 
Ergänzung einiger Bestimmungen der Oesetze ilber das gerichtliche Verfahren 
in bilrgerlichen Angelegenheiten und iiber das Exekutionsverfahren. 
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werden, ebenso wie Anträge auf Konkurserhebung, auf Antrag des Schuld
ners bis zum 30. Juni 1938 aufgeschoben. 

Regierungsverordnung vom 21. April 1936, Slg. Nr. 101, ilber gewisse 
Ma/3nahmen, betreffend den Phönix, Lebensve1·sicherungsanstalt in Wien, 
Direlction fu1· die Tschechoslowakische Republik in Prag. 

Der Zusammenbruch der Lebensversicherungsanstalt Phönix in Wien 
machte ebenso wie in fast allen Staaten, in ·denen diese Gesellschaft 
gearbei et hatte, auch in der Tschechoslowakei Ma13nahmen notwendig, 
die soweit iiberhaupt möglich die Anspriiche der Versicherten sichern 
und auch eine endgiiltige R.egelung, bzw. Liquidation dieser Wiener Ver
sicherungsanstalt in der Tschechoslowakei, vorbereiten sollte. Durch die 
Verordnung werden R.echtsstreitigkeiten gegen •diese Anstalt (insbeson
dere R.echtsstreitigkeiten aus den zum tschechoslowakischen Versiche
rungsblock dieser Anstalt gehörige Versicherungsverträgen) einschlie13-
lich der Zwang&vollstreckung vorläufig auf ein Jahr ausgesetzt 1). Neue 
Verfahren können während dieser Zeit nicht anhängig gemacht werden. 

Regierungsverordnung vom 31. März 1936, Slg. Nr. 76, ilber das land
wirtschaf tliche Ausgleichsverf ahren. 

Regierungsverordnung vom 30. September 1936, Slg. Nr. 259, womit die 
Regierungsverordnung vom 31. März 1936, Slg. Nr. 76, ilber das landwirt
schaftliche Ausgleichsverfahren teilweise abgeändert und ergänzt wird. 

Die Tschechoslowakei filhrt mit diesen Verordnungen ähnlich wie 
fast zur g!eichen Zeit Polen 2) in Abänderung der geltenden Aus
gleichsordnung ein besonderes landwirtschaftliches Ausgleichsverfahren 
ein, dem alle bis 500 ha umfassenden landwirtschaftlichen Unternehmun
gen der in § 1 der ersten Verordnung genannten Personen unter
!iegen, soferne diese die Eröffnung des Verfahrens auf Grund dieser 
Verordnung bis zum 31. Jänner 1937 beantragen (durch die R.egierungs
verordnung vom 29. Jänner 1937, Slg. Nr. 13, wurde diese Frist neuerlich 
bis zum 30. September 1937 erstreckt). 

Neben einer von der Ausgleichsordnung, deren Bestimmungen sub
sidiär gelten, abweichenden Sonderregelung der R.echte auf abgesonderte 
Befriedigung (§ 9 u. 20 f.) sieht das landwirtschaftliche Ausgleichsver
fahren u. a. insbesondere auch eine Iierabsetzung der anzubietenden Min
destquote (bei kleineren Landwirten bis auf 35%) vor. 

Internationales Recbt. 

Staatsangehörigkeitsrecht. 

l{undmachung cles Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vom 
22. Juli 1936, Blg. Nr. 235, iiber die Ifondigung des Art. 13 des in Prag 
am 29. Juni 1920 unterzeichneten Staatsangehörigkeitsvertrages zwischen 
der Tschechoslowakischen Republik und dem Deutschen Reiche. 

Die R.egierung des Deutschen R.eiches hat den Art. 13 des Staatsange
hörigkeitsvertrages vom 29. Juni 1920 (Slg. Nr. 192) zum 1. Oktober 1936 
gekilndigt. 1n diesem Artikel hatten sich die heiden vertragschliel3enden 

1) Diese frist wurde durch die Regierungsverordnung vom 21. April 1937, 
Slg. Nr. 56, um weitere drei Jahre bis zum 22. April 1940 verlängert. 

2) Verordnung vom 24. April 1936 (Dz.U.R.P. 1936, Pos. 300). 
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Tei e verpflichtet, Staatsangehörige des anderen Teiles grundsätzlich nur 
dan in ihren Staatsverband aufzunehmen, wenn diese aus dem bisherigen 
Staat verband entlassen worden sind. ttatte der betreffende Staatsange
hörige seinen Wohnsitz bereits in das Gebiet des anderen Staates verlegt 
oder war er im Begriffe, es zu tun, so konnte die Entlassung nicht ver
weigert 'werden; die Entlassung verlor ihre Giiltigkeit, wenn der Ent
lassene binnen 6 Monaten noch oder wieder seinen Wohnsitz im friihercn 
Aufenthaltsstaate hatte. 

Internationales Proze8recht. 
Zusatzubereinlcommen uber das zivilge1·ichtliche Verfah1·en zwischen 

de1· Tschechoslowakischen Republik und dem Vereinigten l{önigreiche von 
Grof]britannien und Nordirland vom 15. Februar 1935, 8lg. Nr. 178. 

In diesem Zusatziibereinkommen zum Rechtshilfeabkommen in biir
gerlichen Angelegenheiten vom 11. November 1924, Slg. Nr. 70/1926, das 
die Zustellung gerichtlicher und auBergerichtlicher Schriftstiicke und das 
Beweisverfahren regelt, wird den Staatsbtirgern 1) jedes vertragschlie
Benden Teiles im anderen Staate der freie Zutritt zu den Gerichten unter 
den gleichen Bedingungen wie den eigencn Staatsbtirgern eingeräumt; 
sie werden auch hinsichtlich der Rechte in bezug auf die Person und das 
Eigentum gleichgestellt (Art. 2). AuBerdem wurde vereinbart: die Gleich
stellung hinsichtlich des Armenrechts (Art. 4) und hinsichtlich der Inhaft
nahme ,,zur Einbringung einer Schuld oder zu deren Sicherstellung" 
(Art. 5) . Weiterhin werden die im Gebiete des einen vertragschlieBenden 
Teiles wohnenden Angehörigen des anderen Teiles auch hinsichtlich der 
Erlegung einer Klagekaution den Inläodern gleichgestellt (Art. 3). Das 
Obereinkommen erstreckt sich sowohl auf physische Personen als auch 
auf ,,Personenvereinigungen, AktiengeseJlschaften und Kapitalsgesell
schaften und sonstige Korporationen (partoerships, companies, societies 
and other corporations), die nach der irl\ Gebiete des betreffenden 
ttohen vertragschlie13enden Teiles geltenden Rechtsordnung konstituiert 
worden sind oder verwaltet werden." Das Obereinkommen ist am 
30. August 1935 in Kraft getreten. Inzwischen sin ihm einige Dominions 
beigetreten; auch wurde seine Wirksamkeit auf Scqottland und eine An
zahl britischer Kolonien und Mandatsgebiete ausgecl'ehnt. 

1) filr Grol3britannien auch "ali persons under his (des l<önigs) proteclion". 

-
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M i t t e i 1 u n g e n. 

Neue Gesetze und Urteile ilber Währung und 
Goldklauseln. 1

) 

. 
Von Gerichtsassessor Dr. Konrad Duden, Referent am Institut. 

Deutschland. 
K r e d i t s c h u 1 d e n i n a u s 1 ä n d i s c h e r W ä h r u n g - A b

w e r t u n g - Ooldk l ausel. 
Verordnung iiber :Fremdwährungsschulden. Vom 5. Dezember 1936 

(ROB!. I, 1010): 
Auf Orund des § 4 des Oesetzes ilber Fremdwährungsschulden 

vom 26. Juni 1936 (R.OBI. 1 S. 515) 2
) wird verordnet: 

Die Vorschriften des Oesetzes ilber Fremdwälirun ) 
finden sinngemä auch auf nicht in Wertpapieren verbriefte Schuld 
verpflichtungen des zwischenstaatlichen Oeld- und Kapitalverkehrs An
wendung, die aus Ausla11dkred1ten oder Ausländerguthaben herrilhren 
und auf ausländische Währung mit ocler ohne Goldklausel lauten. 

Zu der Verordnung ist in der ,,Deutschen Justiz" 1936, 1873 die fol 
gende amtliche Erläuterung des Reichsministers der Justiz veröffentlicht 
worden : 

Das _Qesetz ilber Fremdwäh rungsschuldverschreibungen vom 
26 .Jµnj 1936 (R.eichsgesetzbl. I S. 515) geht grundsätzlich davon aus, 
daQ fijr ejne au,s de!Jl.ri~Hchwstaatlichen Oeld- und Kapitalverkehr ent
standene Schuldverpf Ic ung, die auf ausläncliscfuCW_ährµng ]autet, 
bei einer Abwertung dieser Währung dJ.e _ij_pgewertete Währung maf3-
gebend ist, gleichviel, ob die Schuldverpflichtung unter einer Oolcl
klausel steht oder nichC ·Dieser Orundsatz ist in dem Gesdze vom 
26-. Juni 1936 aus dem in der amtlichen :Erläuterung (Deutsche Justiz 
1936 S. 995) 3) erwähnten besonderen Anla/3 zunächst nur filr <lie in 
Wertpapieren verbrieften Auslandsanleihen ausgesprochen worden. :Es 
liegt aber, soweit es sich darum handelt, die Abwertung der fremden 
Währung zu berilcksichtigen, kein Orund vor, die nicht in Wertpapieren 
verbrieften Fremdwährungsschulden aus dem zwischenstaatlichen Oeld
und Kapitalverkehr anders zu behandeln als die Schuldverpflichtungen 
aus Auslandsanleihen. Wertet ein ausländischer Staat seine Währung 
ab, so mnf3 aus dieser Ma/3nahme, in welcher Form auch immer sie 
getroffen w1rd, die Folgerung gezogen werdenI daB s1ch d1e ~uf. d1ese 
Währung Jautenden Schuldverp!l1chtungen des zwischenstaatlichen Oeld
und Kap1talverkehrs auf die abgewertete äh rung beschränken. Dabei 
kann es auch keinen Unterschied machen, ob die Schuldverpflichtung 
auf ausländische Währung mit oder ohne Goldklausel lautet; denn die 
Ansprilche, die aus einer Oo]dklausel her eleitet werden 

beigefilhrten Währungsabwertung nicht vereinbar. 

1) S. zuletzt den Bericht des Verf. in dieser Z. 10, 666 ff. 
2) S. diese Z. 10, 391. 
3) S. diese Z. 10, 392. 
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Um dies klarzustellen, haben sich die beteiligten R.eichsminister 
entschlossen, von der ihnen in § 4 des Oesetzes vom 26. Juni 1936 er

teilten Ermächtigung Oebrauch zu machen und dieses Oesetz dahin zu 
ergänzen, daB seine Vorschriften sinngemäB auch auf nicht in Wert

papieren verbriefte Schuldverpf!ichtungen des zwischenstaatlichen Oeld
und Kapitalverkehrs Anwendung finden, <lie aus Auslandskrediten oder 

Ausländerguthaben herrilhren und auf ausländische Währung mit oder 
ohne Ool·dklausel lauten. 

Im einzelnen ist zu dieser R.egelung fo\gendes zu bemerken: Be

troffen werden nur ~chuldve.w.flichtu~ de.~scheostaat!ic1ieri::" 
Oeld- und Kapitalverkehrs. Dazu gehören insbesonders alle aus dem 
Ausland aufgenommenen rremdwährungskredite, aber auch Ausländer

guthaben, wie z. B. die auf ausländische Währung lautenden Outhaben 

ausländischer Banken bei inländischen Banken. 
Die Schuldverhältnisse des innerstaatlichen Oeld- uncl.Kwtalver.;:_ 

kehrs werden durch die Verordnung nicht berilhrt. In dem innerstaat

lichen Bereich wird die frage, inwieweit die Abwertung einer aus
ländischen Währung einen EinfluB auf das Schuldverhältnis hat, wie 

bisher auf Orund der allgemeinen Vorschriften des bilrgerlichen R.echts 
ie nach der Lage des Einzelfalls zu entscheiden sein. Zum innerstaat

lichen Oeld- und Kapitalverkehr sind u. a. auch die Schuldverhältnisse 
zurechnen, die entstanden sind, wenn eine inländische Bank aus Mit

teln, die sie durch Auslandskredite e..rJangt .h.aLlnlä11discllen. Scliiildnew 
Kredite gewährt hat. 

Unberilhrt bleiben ferner Schuldverpflichtungen aus dem \Varen

und Dienstleistungsverkehr, gleichviel ob es s ich um zw1schenstaät

liche oder innerstaatliche R.echtsbeziehungen handelt. Damit wird an 
der Unterscheidung festgehalten, die auch dem Gesetz ilber Zahlungs

verbindlichkeiten gegenilber dem Ausland vom 9. Juni 1935 CR.OBI. I 
S. 349) zugrunde liegt. Bei Schuldverhältnissen aus dem Waren- und 
Dienstleistungsverkehr hängt es g\eichfalls von der Lage des Einzel

falls ab, welche folge die Abwertung der ausländischen Währung filr 
das Schuldverhältnis hat. 

Österreich. 

1. 0 o 1 d k 1 a u s e 1 n b e i P f a n d b r i e f e n u n d Ii y p o t h e k e n. 

Bundesgesetz tiber Erleichterungen in der Erftillung gewisser Ooldverpflich
tungen (Iiypothekenerleichterungsgesetz, BOB!. Nr. 474/36). 

Bei der Regelung der Ooldschulden durch Verordnu ? 

1933 (Ooldklauselveror nung B r. 73 33, und Ooldschuldenerleich-
teriii}gsverordnung BOB . Nr. 7_ 3 waren 1e :Forderungen aus Bank
pfandbriefen und fundierten U3ankschuldverscheibungen österreichischer 
Institute und die zur vorzugsweisen Deckung solcher Papiere dienenden 
:Forderungen (,,:Fundierungsforderungen", vor allem Iiypotheken) bevor
zugt worden. Nach der Ooldklauselverordnung können andere (nicht effek
tive) Ooldschillingschulden ,bis zu einem noch nicht bestimmten Stichtag 
zum Nennwert erftillt werden, för die genannten Forderungen wurde da
gegen in der Ooldschuldenerleichterungsverordnung (v. a. §§ 1 und 5) die 
Erföllung zum Ooldkurs vorgeschrieben - die Schuldner erhielten in an
derer Iiinsicht, insbesondere bei der Verzinsung und bezilglich der Lauf
zeit der Schulden, Erleichterungen -. Durch das ne11e Oese.tz..lst nun-an..
geordnet, dal3 bei Pfandbriefen und ihren Fundierun sforderun~ULEällig
keiten nach dem 31. 1. 1937 die oldklausel e f"llt. Die Pfandbrie!gläubim 
erhalten vom un e eine n se a 1gung in orm von Bundesschuldver
schreibungen, und zwar im Betrage_yon 25 Schilling auf je 100 Schilling 
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Nennwert der Pfandbriefe; diese Schuldverschreibungen lauten auf denselben 
Zinssatz wie die Pfandbriefe (Art. I, §§ 1-6 des Oesetzes). 

Unter den Iiypotheken, die nicht zur vorzugsweisen Deckung von 
Pfandbriefen oder fundierten Bankschuldverschreibungen dienen, wird eine 
weitere Unterscheidung getroffen: Fiir Ooldhypotheken an land- oder forst
wirtschaftlich genutzten Orundstiicken und andere Ooldhypotheken, wenn 
die Land- oder Forstwirtschaft einen wesentlichen Erwerbszweig des 
Schuldners hiidet, unterbleibt die Festsetzung eines Stichtages gemäB der 
Ooldklauselverordnung (Art. II, § 7 des vorl. Ges.). Fiir diese Forderungen IJ 
soll es also bei der Erföllung zum Nennwert bleiben, auch wenn sonst die ~ 
Erfiillung zum Ooldkurs angeordnet wiird. 

Fiir andere Ooldhypotheken bestimmt das Oesetz, daB die Oebiihren- \( 
befreiung för die Umstellung von Ooldschillingschulden auf einfache Schil
lingschulden (Oesetz vom 4. 8. 1936, BOB!. Nr. 268/36) auch gilt, wenn bei 
der Umstellung der Forderungsbetrag erhöht wird (Art. II, § 7). 

Die Bestimmungen der Ooldschuldenerleichterungsverordnung bleibe,n 
in Kraft, soweit das neue Oesetz ihnen nicht widerspricht. Dies gilt ins
besondere för die Iierabsetzung der Zinsen und die Verlängerung der 
Laufzeit. 

2. U n g ii 1 t i g k e i t n e u e r S c h i 11 i n g g o 1 d k 1 a u s e 1 n - B e u r t e i-
1 u n g der Fremdwährungsgoldklauseln - Ooldklauseln 

b e i D a u e r 1 i e f e r u n g s v e r t r ä g e n. 

Das Bundesgesetz, betreffend Bestimmungen ilber Ga)dklausel □ (Galrl
klauselgesetz, BÖBI. Nr. 13ill37 • Stilck 35 vom 27. 4. 1937) erklärt in Art. I l 
(§ 1) fiir die Zukunft die Vereinbarung von Ooldklau~ehuIDJe.LUJländern 
fiir unwirksam: 

Vereinbarungen, durch die das Ausmaf3 einer Geldverpflichtung 
nach dem Goldwert festgesetzt wird (Goldklauseln), sind als nicht be
stehend anzusehen, sofern sie nach Wirksamkeitsbeginn dieses Buruies
gesetzes zwischen lnländern (§ 3, Absatz 1, des Ausland-Zahl1!Q_gs
gesetzes, BOB!. N r. 98/1935) abgeschlossen werden. 

Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten ohne UntersJChjed.-J)b 
die Geldverpflichtung auf Schillinge oder auf eine andere Wäbnmg 
lautet, ferner ohne Unterschied, ob die Goldklausel ein • • 

keitsbeginn ieses undesgesetzes bereits bestehenden oder einer neu 
zu begriindenden Geldverpfljchtµng bejgesetzt wird. 

Unter Goldklauseln versteht dieses Bundesgesetz sowohl Gold- \\ 
wertklauseln als auch Uoldmilnzklauseln. 

Ober bestehende Ooldklauseln bei Fremdwährungsschulden bestimmt 
Art. II: 

. • § 2. Auf Goldklauseln bei Geldyerpflichtungen, die auf fre,m§e 
Währung - g!eichviel ob effektiv oder nicht effektiv -- lauten, kann 
sic'hcier Gläubiger nicht berufen, wenP...llach dem . Rechte de.s ~.t~s, \l 
dessen Währung bedungen wurde, Goldklauseln be1 den auf d1ese Wah
rung Iautenden Ueldverpflichtungen unwirksam sind. Es macht hiebei 
ke111en Onte~ ch1ed, ob sich die Unwirksamki~it ge Göld.klauseln_a.uf 
sämtliche derartige Verpflichtungen erstreckt oder nic.J1t. 

Dze Bestimrnungen des Åbsatzes 1 gelten ohne Unterschjed. ob 
die Unwirksamkeit der Goldklauseln. in dem fremg1,n tg,at ..l:l.e.i...Yi.- ~~ 
samkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes bereits bestttl\t g_cle.r ersL SPäter 
eintritt, ferner ohne Unterschied, ob die Goldklause j vur. otl.e.r._uach 
diesern Zeitpunkt vereinbart wurde. 
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§ 3. Durch die vor Wirk amkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes zur 
gänzlichen oder teilweisen Tilgun g einer auf fremde Währung mit Gold
klausel lautenden Geldverpflichlung geleisteten Zahlungen gilt der 
Schuldner insoweit als befreit, als durch diese Zahlun gen die for
derung bei Anwendung der Bestimmungen des § 2 als getil gt anzusehen 
wäre. Doch können dariiber hinaus bezahlte Beträge nicht zuriick-n gefordert werden. 

Art. III gewährt bei Dauerlieferungsverträgen mit Ooldklau el, ohne 
Unter chied inländischer und ausländischer Währung, dem Bezieher das 
R.echt zur Auflösung des Vertrages, wenn der Lieferer nicht auf die Oold
klausel verzichtet (§ 4) . Fiir vor der Kiindigung geleistete Zahlungen gilt 
entsprechendes wie nach § 3 (siehe oben); von der Absendung der Kiindi
gungserklärung an können auch friiher fällig gewordene Zahlungen im Nenn
wert geleistet werden; vertraglich vereinbarte R.echtsfolgen einer Kiindi
gung oder Vertragsauflösung treten nicht ein (§ 5). Fiir die Kiindigung kann 
durch Verordnung eine Frist, mindestens bis zum 1. 7. 1938, bestimmt 
werden (§ 6). 

_ A nm e r k u 1.:!_g. Fiir die bestehenden Ooldklauseln bei Schillingschul
den bleibt die R.echtslage unverändert • die lausein sin 

\L den önnen a er is zu einem vom Finanzminister festzus.et4eodeo Stich
tag im Nennbetrag erfiillt werden (vgl. diese Z. 10, 679 und oben S. 266 
auch iiber die besondere R.egelung för einige wichtige Oruppen von Forde-
rungen). Dasselbe gilt för in Zukunft vereinbarte Schillinggoldklauseln zwi
schen Ausländern oder zwischen einem Ausländer und einem Inländer (im 
Sinne des Ausland-Zahlungsgesetzes), soweit die österreichischen Vorschrif
ten reichen. 

Bei Fremdwährungsschulden wurde die Ooldklausel bisher nicht 
schlechthin nach dem Währungsstatut beurteilt. Der Oberste Oerichtshof 
hat in der Mehrzahl seiner Entscheidun en die Ooldklausel bei Dollarschul

\l den unter In än em trotz des amerikanisc e !Y.iJ:k:-
~ sam aner annt s. diese Z. 10, 680 . Nach § 2 des neuen Oesetzes ist die 

Klausel in diesen Fällen unwirksam. E'in Unterschied zwischen dieser Vor
schrift und dem Art. 4 der polnischen Verordnung vom 12. 6. 1934 iiber 
f'orderungen in ausländischer Währung (diese Z. 8, 875) besteht darin, daB 
hier allgemein das Währungsstatut als maBgeblich för die Oiiltigkeit einer 
Ooldklausel erklärt ist, während die ö terreichische Vorschrift nur die Un
wirksamkeit der Klausel anordnet, wenn sie nach dem Währungsrecht un
wirksam ist. Es fragt sich, ob diese Bestimmung als allgemeine international
privatrechtliche R.egel gedacht ist, so daB sie auch anzuwenden wäre, wenn 
die Forderung im allgemeinen nicht dem österreichischen R.echt unterliegt, 
sondern einem anderen R.echt, das die Ooldklausel aufrecht erhält; gilt sie 
z. B. för eine Dollargoldforderung unter Deutschen oder zwischen einem 
Deutschen und einem Österreicher, wenn die Forderung dem deutschen 
R.echt unterstellt ist und die deutschen Vorschriften iiber Fremdwährungs
schuldcn, das Oesetz vom 26. 6. und die Verordnung vom 5. 12. 1936 (diese 
Z. 10, 391 und obcn S. 265) nicht eingreifen? - Die Bestimmung des § 2 
Abs. 1 Satz 2 zielt offenbar auf Ooldklauselgesetze, in denen bestimmte 
Oruppen von Schulden von der Ooldklau elaufhebung ausgenommen sind; 
es ist zweifelhaft, ob sie auch gelten soi!, wenn die Aufhebung der Oold
klausel die Ausnahme und ihre Aufrechterhaltung die R.egel i t - wie z. B. 
nach dem dänischen Oesetz vom 27. 11. 1936 (unten S. 275) und der belgi
schen Verordnung vom 11. 4. 1935 (s. diese Z. 10, 341). 
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3. I n t e r n a t i o n a 1 e B u 11 d e s a n 1 e i h e 1930, a m e r i k a 11 i s c h e 
T r a n c he - D o 11 a r g o 1 d k 1 a u se 11). 

Oberster Oerichtshof, 10. 7. 1936 I Ob. 616/36, Die R.echtsprechu11g 
1936, 144, mit A11m. von Paschi11g. 

Die Entscheidu11g folgt im Ergeb11is u11d i11 den wichtigsten Pu11kten 
der Begrii11du11g dem Plenargutachten, das der Oberste Oerichtshof am 
26. 11. 1935 dem Justizministerium erstattet hat (s. diese Z. 9, 891 ff.). 

Neu ist vor allem die Stellu11gnahme zu flich-
tungen souvera11e se1en mange s aus r-
einoanm n anz r-

wor en: .,...._---~·-- :;;,_,;;;,,;___- q_igen Inte.rnational.eP 
Gerichts o s 1m aag vom ~. . m er ac e er bi::a ilian.ischeo pnrl 
serbischen Goldfra11kenanleihen hingewiesen worden war, 

,,kann in dieser Allgemeinheit nicht getei lt werden. Vorerst besteht kein 

zwischenstaatlicher l~echtssatz des lnhalts, dal3 eine stillschweigende 

Vereinbarung von einem souveränen Staat nach dieser Richtung hin 

nicht gesch losscn werdcn könne. Es gelten vielmehr auch auf dem Ge

biet des internationalen Privatrechfes hinsichtlich· der fom nur die 

Vorschriften des be, Beurtetlung des Vertrages mallgebl!chen Entste

hungsortes. Nach dieser Richtung hin mangelt es an jeglicher Behaup

tung, dal3 in Amerika eine formvorschrift des Inhalts bestlinde, dal3 

nur ausdrilckliche Vereinbarungen dieser Art zu gelten hätten. Insoweit 

aber clie Auslegung des Vertrages in Betracht kommt, mul3 :i.uch nach 

allgemeinen Grundsätzen des Vertragsrechtes auch die stillschweigende 

Vereinbarung anerkannt werden. Der Ausspruch des jjaagec Scb~s

gerichtshofes hat, wie B e h r en d, S. 44 2), richtig bemerkt. dje frag:e, 
ob durch die Bestimmung des Geldes, mit welchem Zahlung geleistet 

,}'.erden soll, cTieFIBhe der Zafilung, die Substwz der Schu)d lJeei □ liuBt 
werde, offengelassen. Zur Zeit der Aufnahme der Anleihe war die 

finanzlage der l~epublik Österreich derartig, dal3 die Aufnahme eines 

Auslandkredites als der einzige Weg zum Wiederaufbau der Wirtschaft 

er chien. Die liervorhebung der Souveränität war nicht am Platze, 

namentlich, da die Republik österreich bei diesem Anlal3 zu den bei 

souveränen Staaten nicht gerade gewöhnlichen Mitteln der Verpfändung 

ihrer Einkilnfte und Beschränkungen in der Verfilgung i.iber ihren unbe

weglichen Besitz sich herbeilassen mul3te. Die Lage der österreichi

schen Republik war vielmehr damals dic eines notleidenden Schuldners, 

der in Bescheidenheit allen berechtigt erscheincnden Wi.inschen der 

zukiinftigen Gläubiger entgegenkommen wollte. Die Sachlage unter

schied sich damals wesentlich von dem fall, wo ein in seiner Zahlungs

fähigkeit nicht angezweifelter Staat eine Anleihe begibt und sich, ge

stiitzt auf seine Souveränität und auch die dadurch erhöhte Sicherheit 

der Anlage, an den Markt wendet. Iiierzu komrnt noch, dal3 der Souveräni

tätsbegriff des österreichischen Rechtes ein anderer ist und die Gleichstel

lung des Staates in bilrgerlichen Rechtsverhältnissen Grundsatz ist 

(§ 290 ABGB. und W a I k e r IPR. 410/411). Die Wahl des Entstehungs

ortes der Verbindlichkeit war ilbrigens filr den Schuldner von geringerer 

Bedeutung, so dal3 den Wi.inschen der vermittelnden amerikanischen 

Bank kein Widerstand entgegengesetzt wurde." 

1) Vgl. zu dieser Entscheidung die ji.ingere gesetzliche Regelung, 

oben S. 267. 
~) Charlotte B e h r en d, Die Wirkung der Aufhebung der GoldklauselI1 

Berliner D1ss. 1935, 111 d1eser Z. 9, 1001 angeze1gt. 
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Zur Frage des Erfiillungsortes wird eingehender als in dem P.kna.rfil.11-
achten ausgefiihrt: 

,,Nach Inhalt der Schuldverschreibungen hat der Inhaber das Recht 
wider die Republik Österreich erlangt, das Kapital und die angeschlos
senen Zinsscheine bei Fälligkeit in der City von New York im Staate 
New York in den Vereinigten Staaten beirn liause von J. P. M. 
&. Co. in Dollar ausbezahlt zu erhalten,v Dadui_:ch wurde klar 11_111_ 
deutlich die Erfilllung der Verbindlichkeit in ew York verbrieft. Die 
Meinung, da13 damit allein eine Zahlstelle angegeben sei, versagt gegen
ilber dern Inhalt dieser Urkunde. In dieser ist kein anderer Zahlunz~ 
ort angegeben. Aus der Urkunde ist nicht zu entnehrnen, da13 die Zah.
lung in Wien gefordert werden könne und bei welcher Kasse, so da13 
es filr den Gläubiger nicht klar wäre, wo er sich in Wien Zahlung 
holen sollte. Aus der Schuldurkunde ergibt sich vielrnehr die Ver
pflichtung, die Zahlung in New York beim liause M .... zu leisten, so 
daf3 der Gläubiger auch gar nicht berechtigt gewesen wäre, vom 
Schuldner anderswo Zahlung zu verlangen, weil der Schuldner nur dort 
die Zahlungsmittel bereitzustellen hatte. 

Aus der vom Schuldner ilbernommenen Verpflichtung, die zur 
Leistung dieser Zahlungen erforderlichen Mittel in bestimmter Weise 
vorzubereiten, kann nicht auf einen anderen Zahlungsort geschlossen 
werden, da diese Verpflichtung der österreichischen Republik nur gegen
ilber den garantierenden Staaten und den bestellten Trustees besteht. 
Ebensowenig wie der Erwerber einer Schuldverschreibung als solcher 
eiu Pfandrecht an den verpfändeten Gefällen der Republik Österreich 
erlangte, erwuchs ihm aus dern Erwerb einer Schuldverschreibung ein 
Recht auf die vere·inbarte Abfuhr der Zölle, Tabakgefälle usw." 

Aus der Vereinbarung einer Schuld in amerikanischer ··hrnnKJ.Q.)g~t 
das Gericht: 

l
,,daf3 das Währungsstatut der Vereinigten Staaten maBgeblich ist, und 

1 

zwar nicht nur hinsichtlich der Art, sondern auch hinsichtlich des Um
fanges der Leistung, weil ... sich aus dem ganzen vorliegenden Rechts
verhältnis die Unterstellung unter amerikanisches Recht ergibt!" 

Damit wird ein Bedenken beseitigt, das gegen eines der Argumente des 
Plenargutachtens zu erheben war (vgl. diese Z. 9, 902). Dort wurde an
genommen, da13 das Währungsrecht im weitesten Sinn, worunter auch die 

l 
Aufhebung von Goldwertklauseln gerechnet war, als die ,,Art der Erfiillung" 
betreffend vom Erfiillungsort bestimmt werde. Die vorliegende Entschei
dung stiitzt dagegen die Anwendbarkeit des amerikanischen Währungsge
setzes nicht auf den Erfiillungsort als selbständigen Ankniipfungsgrund fiir 
die Modalitäten der Erfiillung, sondern darauf, dal3 das R.echtsverhältnis im 
ganzen dem amerikanischen R.echt unterliege. 

Bej der Begriindung der Unterstellung des ganzen Verhältnisses unter 
das amerikanische Recht werden einmal die einzelnen auf dieses echt hin
weisenden Tatumstände hervorge o en: se u ort, Erfiillungsort, Wäh
r\!!!&, besonders wird aber im Einklang mit den Ausfiifirungen zum Argu
ment der Souveränität des Sthuldners betont, da13 der Schuldner sich voll
ständig den Bedingungen des ame1ikanischen Geldgebers gefiigt habe: 

,,Der Inhalt der Schuldverschreibungen läf3t deutlich erkennen, daf3 
diese ganz den Gewohnheiten (,,Routine", wie das Distrikts-Bundes
gericht Missouri Ost im Urteil vom 18. Februar 1935 1) sagt) und Wiln-

1) Gemeint ist das Urteil des Obersten Bundesgerichts in Sachen Norman 
v. Baltimore and Ohio RY., vgl. diese Z. 9, 901. 

• 

, 
• 
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schen der dortigen Oeldgeber entsprachen und dal3 ein Nachdruck auf 
eine Sicherheit, wie sie dort iiblich ist, gelegt wurde. Aus dem Oesichts
punkt des Amerikaners war ihnen daher die Sichcrheit bei Zugrunde
legung des Rechtes seines mächtigen Heimatsstaates in höherem Mal3e 
gewährleistet als bei Zugrundelegung des dort unbekannten Rechtes des 
Schuldnerstaates." 

Ober die Vereinbarkeit der Joint Resolution vom 5. 6. 1933 mit der 
amerikanischen Verfassung äul3ert sich der Gerichtshof in dem vorliegen
den Urteil ebenfalls eingehender als in dem Plenargutachten: 

,,Im Outachten wurde die Joint Resolution nicht blol3 als ei11e. 
währungsrechtlTChe, oncle.I.Jl zu reffend auc)l als eilJ! ceb..ul.dtecb.tliche 
Norm aufgefal3t. Sie hat daher zu gelten, sofern sie als verfassungs
mäl3ig zustande gekommen anzusehen ist. Ausländische Oesetze sind 
vom inländischen Prozel3gericht gemäl3 § 271 ZPO. inhaltlich festzu
stellen. Die Verfassungsmäl3igkeit ist gleichfalls auf Orund des dortigen 
ausländischen Rechts zu untersuchen. Besteht in dem Lande der dor
tigen Oesetzgebung ein besonderes Oericht oder eine sonstige Behörde, 
der die Prilfung der Verfassungsmäl3igkeit erlassener Oesetze obliegt, 
so muB ihr Ausspruch auch filr den österreichischen Richter maBgebend 
sein. Ihm kommt eine Dberprilfung dieses Ausspruches eines Verfas
sungsgerichtes nicht zu, wenn durch ein beiahendes Erkenntnis des
selben das Oesetz in seiner Heimat als verbindlich erklärt wurde. Von 
dem österreichischen Richter ist dies gleich einer Tatsache als erwiesen 
hinzunehmen. Die entgegengesetzte Anschauung W ah Ies filhrt gerade
zu zu einer Unmöglichkeit, weil die Oesichtspunkte, von denen aus die 
Verfassungsmäl3igkeit zu prilfen wäre, nicht zu finden wären. Ist doch 
auch filr das Inland der österreichische Richter an die Aussprilche des 
Bundesgerichtshofes gebunden, ja hinsichtlich der Verwaltungssachen 
an die bereits ergangenen präiudiziellen Entsche1idungen der Verwal
tungsbehörde. Die VerfassungsmäBigkeit der Joint Resolution ist aber 
mit Ausnahme ihrer J:inwirkung auf Verbindlichkeiten der Vereinigten 
Staaten selbst vom Supreme Court in Washington ausgesprochen wor
den. Die Zuständigkeit dieses Oerichtshofes zur Prilfung der Verfas
sungsmäl3igkeit wurde im vorliegenden Rechtsstreite und auch im 
Schrifttume nicht bestritten." 

liier tritt ein Irrtum hervor: daB das amerikanische Oberste f3undes
gericht eine 1:iesoncTere Kompetenz zur bindenden Peststellung der Verfas
sungsmäBigkeit solcher Oesetze ha,be. Wie Pasching in der Anmerkung zu
treffend ausfi.ihrt, steht dieses Ptilfungsrecht jedem Gericht zu. Die Ent
scheidung des Obersten Gerichts tiber die Verfassungsmäl3igkeit ist aber 
nach den allgemeinen Regeln tiber Präjudizien, die in Verfassungsfragen 
noch dazu besonders streng eingehalten werden, för die anderen Gerichte 
des Bundes und die der Einzelstaaten bindend. Darum kann auch ein aus
ländisches Gericht die Prage nicht nochmals pruten abgesehen von der -
Schwierigkeit solcher Prtifung, die äuch der Oberste Öerichtshof bet;Qnt. 

Zuder Prage, ob die Anwendung der Joint esolution dem ordre ~ 
public wi erspric t, weist der eric ts of auch auf das deutsche Gesetz 

...iiJLer remawäfirungsschulctvers]h ·eiliun&eA vom 26:::Junill.36 bio l b'I iBI 1, 
515; diese Z. 10 391), das die Goldklauseln nicht anerkennt. 

f rankreich. 
1. Aufhebung des Art. 6 des Währungsgesetzes vom 

1. 0 k t o ,b e r 1936. -

Die Vorschrift des Währungsgesetzes vom 1. Oktober 1936 tiber die 
internationalen Zahlungen, die so vie! Aufsehen erregt hat (Art. 6, siehe 
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diese b--,10, 669 ff.), ist mit Rilckwjrkung aqfa:ebabeu, der alte Rechtsstand 
wiederhergestellt worden: Durch Gesetz vom 18. 2. 1937 (Loi tendant 
a modifier l'art. 6 de la Loi Monetaire du 1 er octobre 1936, J. 0. 19. 2. 1937) 
ist bestimmt: 

Art. 1. - Est abroge l'article 6 de Ja loi monetaire du 1. octobre 1936. 
Art. 2. - Les dispositions de Ja loi monetaire du 1. octobre 1936 
ne sont pas app]icables aux payements internationaux qui, anterieure-

'1, ment å la promulgation de cette loi, ont pu valablement etre stipules 
V en francs or. 

Art. 3. - Ne sont pas payements internationaux, Ies payements 
effectues entre Ja France, l'Algerie, Ja Tunisie, le Maroc, Ies colonies, 
las pays de protectorat, Ies Etats et territoires sous mandat fran<;ais. 
Art. 4. - Les dispositions de Ja presente loi auront effet ä. partir 
du 1. octobre 1936. 

Nach dem aufgehobenen Art. 6 sollten die ausländisch 
vor er wertung von 1936 ele.lliaog~~kenschulden zum alten 
Wer zurilckzanlen, auch wenn keine Goldklausel vereinbart war. Die Be
denken gegen ciie Durchfiilirbarkeit cl.ieser Vorschrift haben sich sehr bald 
'bestätigt. Die ausländischen Schuldner waren nicht bereit die Bestimmun 
anzuerkennen. er manzmm1s er a m er Kammer eine schwedische 
AuBerung in diesem Sinne und den Bericht eines französischen Vertreters 
im Ausland vorgetragen. In diesem Bericht hei13t es, daB Art. 6 nicht aner
kannt werde, daB man sich daför auf die französische Rechtsprechung be
rufe - welche die Aufrechterhaltung des alten Werts stets yom Votlie,gf.O 
einer Goldklausel abhängi gemac.h.t aJ -, dal3 die Vorschrift von vielen 
Juristen als ,,phantastisch" bezeichnet werde und man ihr jede Aussicht auf 
Anerkennung vor internationalen Gerichten abspreche. Der Finanzminister 
war der Meinung, daB der Gewinn, den man aus der Regelung des Art. 6 
erwarten könne, geringer sein werde als der Betrag der Schulden von Fran
zosen an Ausländer, die nach der Vorschrift aufgewertet werden milBten. 
Soweit es sich um Anleihen aus der Nachkriegszeit handelt, scheint iiber
dies der Betrag der französischen Ansprilche, die den Vorteil aus Art. 6 
genie13en könnten, nicht so groB gewesen zu sein wie er im September von 
dem Senator Dumont bei den Verhandlungen im Senat angegeben worden 
war (mehr als drei Milliarden Franken, vgl. diese Z. a. a. 0. S. 671); der 
Berichterstatter der Gesetzgebungskommission des Senats nannte einen Be
trag von etwa 700 Millionen Franken (J. 0. 17. 2., Sen., S. 161). Vor allem 
schuf aber die neue Regelung infolge der Iialtung der ausländischen Schuld
ner för den französischen Staat selbst die Gefahr einer sehr beträchtlichen 
Inanspruchnahme, und zwar aus Garantien, die die französische Regierung 
för ausländische Anleihen ilbernommen hatte; der Finanzminister sprach 
von einer zusätzlichen Belastung von 600 Millionen Franken. Die Fälligkeit 
einer tschechoslowakischen Anleihe stand na_l1_e ]2evgr; _g_a_ die Ts.chechoslo
wakei die Zahlung zum Goldwert verwei erte, weil keine Goldklausel ver
ein art war, muBte der französische Staat als Garant der Anleihe erwarten, 
Jall die Zahlung der Differenz von ihm verlangt werden wilrde. 

Im Dezember 1936 brachte die Regierung folgenden Entwurf (Nr. 1534) ein: 
Art. 1. - Est abroge l'article 6 de Ja loi monetaire du 1. octobre 1936. 
Art. 2. - Les dispositions de la loi monetaire du 1. octob1e 1936 
ne sont pas applicables aux payements internationaux qui, anterieure
ment å sa promulgation, ont ete valablement stipules en francs or, quelk 
que soit la formule employee par Ies parties pour assurer Ja stabilitc 
en or de la monnaie du contrat, soit sous le regime de Ja loi du 17 ger
minal an XI, soit sous le regime de la loi du 25 juin 1928. 
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Art. 3. - Le caractere international des titres ayant fait l'obiet 
d'echanges ou de transactions entre creanciers et debiteurs restera 
attache aux titres substitues aux premiers en vertu de ces echanges 
ou transactions. 
Art. 4. - Les dispositions des articles 1 å 3 auront effet å partir du 
1. octobre 1936. 

hn Plenum der .K;i.mnw, wo der Entwurf als Teil eines gröBeren finanz
gesetzes zur Beratung kam (J. 0. JO. 2. 1937, Sitzung vom 9. 2. 1937), wurde 
ein Gegenvorschlag {,Drou.oj) \'..W:_gelegt, der <lie Bedenken gegen die Anwend
barkeit des Art. 6 zugunsten ausländischer Glåubiger ausräumen sollte, indem 
der Grundsatz des Art. 6 auf aiem rankreich ausgegebenen ausiänfuchen An
leihen beschränkt wurde. Die hauptsächliche Bestimmung lautete: 

La nouvelle definition du franc n'est pas applicable aux payements \ 
internationaux qui ont ete stipules en francs dans Ies emprunts emis en l, 
france anterieurement å la promulgation de la presente loi, soit par , 
des Etats ou collectivites etrangers, soit par des societes ayant a r 
l'etranger le siege de leur exploitation. 

ferner war die Aufwertung der Vorkriegsanleihen auf den Wert des alten 
Goldfranken in diesem Vorschlag anders als im Art. 6 (vgl. dariiber diese Z. 
a. a. 0. S. 672) ausdriicklich ausgesprochen. In der Beratung wurde von den 
Verteidigern des Orundsatzes des Art. 6 wieder, wie schon bei der Beratung 
im September 19\36 (s. diese Z. a. a. 0. S. 670) vorgetragen, daB die R.echtspre
chung das Gesetz von 1928 falsch verstanden habe; mit der formel ,,payements 
:nternationaux qui ont pu etre stipules en francs-or" habe man nach der aus
driicklichen Erklärung des Generalberichterstatters der finanzkommission Chcron 
vom 24. 6. 1928 sagen wollen, dal3 fiir alle auf der Grundlage des Vorkriegs
franken eingegangenen internationalen Schulden der alte Wert erhalten bleiben 
solle, weil dieser franken ein Ooldfranken gewesen sei. Oegen das Argument, 
daB bei Anleihen mit Ooldklausel regelmäBig ein geringerer Zins vereinbart 
worden sei ais bei Anleihen ohne solche Klausel, wurde eiae R.eih~ vo11 fällen ~ 
aus der Vorkriegszeit angefiihrt, in denen derselbe Schuldner Anleihen mit und 
ohne Ooldklausel zum selben Zinssatz aufgenommen hatte oder sogar eine An-
leihe mit Ooldklausel zu höherem Zinssatz als Anleihen ohne Ooldklausel (J. 0. 
10. 2, Ch. des Dep., S. 409, Abg. Besse). fiir die These, daB man unter franken 
vor dem Kriege nur Ooldfranken verstanden habe, wurde darauf hingewiesen, 
daB vor dem Kriege vielfach Anleihen wahlweise auf ausländische Währung mit 
Goldklausel und franken ohne Ooldklausel gestcllt wurden (J. 0. a. a. O.).~ 0-
Gegenvorschlag wurde abgelehnt. Auch der Antrag, Art. 6 unverändert aufrecht- V' 
zuerhalten, hatte keinen Erfölg. Der Antragstel!er (Louis Marin) bezeichnete die 
Authebungaes Art. 6 als eine verbrecherische flai-ialung zum Schaden der .fran
zösischen Sparer. Der rinanzminister· der Linksregier.ung konnte sich gcgen diese 
Angriffe der R.echten auf Poincare berufen, dessen Gesetz die R.egierung wieder
hersteilen woll e. 

Im Senat wurde der l.(egierungsentwurf, der inzwischen aus dem finanz
gesetz herausgelöst worden war, in einigen Punkten geändert (§. J. 0. 17. 2. 1937, 
Sitzung vom 16. 2.). Die R.egierung war der Meinung, daB •<lie formulierung des 
Art. 2 <lie von der R.echtsprechung geiibte grol3ziigige Auslegung bei der frage, 
ob eine Ooldwertvereinbarung vorliege, bestätige, während nach der fassung des 
Gesetzes von 1928 (Art. 2, s. diese Z. a. a. 0. S. 669) eine ausdriickliche Verein
barung erforderlich gewesen sei. Der Senator Boivin Champeaux war entgegen
gesetzter Ansicht. Die Wendung ,,formule employee ... pour assurer la stabi
lite en or" schliel3e den fall aus, dal3 die Parteien den Betrag der Schuld nach 
einer ausländischen Währung ohne Ooldklausel bestimmt haben.; die Rechtspre
chung habe aber solche Klauseln ebenso behandelt wie Ooldklauseln. Nach der 
Vorschrift des Entwurfs miisse auch die Ooldwertvereinbarung aus einer Klausel 
im Vertrag hervorgehen - ,,quelle que soit Ia formule" -; die R.echtsprechung 
habe geniigen lassen, dal3 die Absicht einer solchen Wertsicherung aus auBer
halb des Vertrags liegenden Tatsachen ersichtlich ist (fall der Obligationen von 

Zeitschr. f. ausl. u. internat. Privatrecht. 11. Jahrgang. 18 
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Säo Paolo, vgl. diese Z. 9, 143). Die Wendung ,,qui on t et e valablement 

stipules en francs-or" sei ,.infiniment plus rigide" als die des Gesetzes von 1928: 

,,c;ui on t p u valablement et r e stipules en francs-or". Diese elastische formel 

habe der R_echtsprechung die freiheit gegeben ,,d'echafauder tout ce magniiique 

ouvrage en faveur des obligataires". (Eine nähere Erläuterung hierzu hat der 

W 
Senator nicht gegeben. Die R_echtsprechung hat stets verlangt, daf3 eine Gold

wertvereinbarung oder eine andere Wertsicherungsabrede tatsächlich getroffen 

worden sei, mochte sie auch nur aus den Umständen des Vertragsschlusses her

vorgehen, und hat nicht geniigen lassen, da13 sie getroffen werden ko n n te.) 

Der Senator schlug die fassung vor, in der Art. 2 dann Gesetz geworden ist. 

Diese formulierung folgt der des Art. 2 des Gesetzes von 1928. Der Minister 

trat den einzelnen von dem Antragsteller vorgetragenen Griinden zwar nicht 

bei, erkannte aber an, daf3 es vielleicht besser sei, die alte formel beizubehalten, 

um der R_echtsprechung zur fortsetzung des begonnenen Werks alle freiheit zu 

lassen. Die Änderung wurde angenommen. 

Ein anderer Vorschlag, der von der Kommission fiir die Goldanleihen aus

ging und vornehmlich die Inanspruchnahme der Staatskasse aus den Garantien 

verhindern sollte, war ohne Erfolg geblieben. Danach sollte der Grundsatz des 

Gesetzes von 1928 und des R_egierungsentwurfs fiir Staatsanleihen und von einem 

Staat garantierte Anleihen gelten; fiir Anleihen privater Unternehmungen ohne 

Staatsgarantie sollte dagegen die Bestimmung des Art. 6 vom 1. 10. 1936 auf

recht erhalten bleiben. Dagegen wurde vornehmlich eingewandt, es werde da

durch fiir einen verhältnismäf3ig kleinen Kreis privater Gesellschaften eine Sonder

regelung getroffen, die juristisch nicht zu rechtfertigen sei. 

Aus der bewegten Geschichte des Problems der internationalen Anleihen 

ohne Goldklausel wurde der praktische Schluf3 gezogen daf3 kiinfti der fin nz

mimster mema s 1e u egung einer mternationalen Anleihe ohne oldkl ei 

in Frankreich genehm1ien ur e s. . . 17. 2., en., . 163, Sen. Boivin

Champeaux, uncl 19. 2., Ch. des nep., S. 598, Abg. Drouot). 

Der Art. 3 des R_egierungsentwurfs wurde im S!nat gestrichen4 weil die 

Vorschrift in die Auslegung der Verträge zwischen Se ulclner und Öbligationären 

eiilg'reTie und diese Auslegung den enc ten zusfelie (]. 0. 17. 2., Sen., S. lo4). 

Der neue'""Ärt. 3 soll Zweifel klären, die besonders fiir marokkanische An

leihen aufgetreten waren. Von dieser Vorschrift abgesehen, hat man es diesmal 

vermieden, den Begriff der internationalen Zahlung zu umschreiben. Die Begriffs

bestimmung liegt also wieder bei der R_echtsprechung, nachdem die Definition 

vom 1. 10. 1936 (vgl. diese Z. a. a . 0., S. 669, 673) mit R_iickwirkung aufgehoben 

worden ist. 
Der Entwurf wurde in der fassung des $enats in d_er Kamme..i: ach einem 

zweiten heftigen_ Angriff der Rechten (A~~4._anrnmen 
(J. 0. 19. 2.). 

2. B e w i r t s c h a f t u n g d e s O o 1 d e s. 

Das französische Währungsgesetz vom 1. 10. 1936 hatte die Aus- und 
Einfuhr von Oold und den liandel mit Oold genehmigungspflichtig gemacht 
(Art. 8) und die Ooldbesitzer verpflichtet, das Oold zum alten Preis in 
Franken a,bzuliefern oder den Besitz den Steuerbehörden anzuzeigen und 
den Oewinn aus der Frankenabwertung herauszuzahlen (Art. 10, 11, 12). Die 
Erwartungen, die an diese Anordnungen gekniipft worden waren, haben 
sich nicht erfiillt. Im Zusammenhang mit der Begebung einer, in erster 
Linie zur Deckung von Wehrausgaben bestimmten Anleihe und um dieser 
Anleihe die gröBtmögliche Kapitalbeteiligung zu sichern, hat die Regierung 
es fiir erforderlich gehalten, die Beschränkungen des Ooldbesitzes und Oold
verkehrs wieder zu beseitigen. Durch Oesetz vom 10. 3. 1937 sind die 
Artikel 8, 10, 11 u. 12 des Oesetzes vom 1. 10. 1936 aufgehoben worden 
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(J. 0. vom 11. 3. 1937, S. 2930, Loi tendant a autoriser !'emission d'un 
emprunt comportant des garanties ou options de change et a abroger diver
ses dispositions de Jo loi monetaire du 1 er octobre 1936, Art. 2 Abs. 1). Die
jenigen, die auf Grund der alten Bestimmungen das Oold zum alten Fran
kenpreise abgeliefert haben, erhalten einen Ausgleich entsprechend dem 
jetzigen erhöhten Ooldpreis im freien Iiandel. In dem Oesetz ist ferner aus
driicklich bestimmt worden, daB alle MaBnahmen zur Regelung der Wechsel
kurse nur durch Oesetz erfolgen können (Art. 2, Abs. 2) . 

In der Schweiz hatte man von vornherein von einer Einschränkung des 
Ooldverkehrs und der Einziehung des privaten Ooldbesitzes abgesehen. In 
dem Bericht des Bundesrats an die Bundesversammlung vom 28. 9. 1936 
(Bundesblatt vom 30. 9. 1936) wurde dies in erster Linie mit der Schwie
rigkeit der Durchfiihrung begriindet. Auch in den Niederlanden ist nur die 
Ausfuhr von Gold verboten worden. 

Dänemark. 
A u f h e b u n g v o n O o 1 d k 1 a u s e 1 n . 

esetz iiber Ooldklauseln vom 27. November 1936 (Lovtidende 
A Nr. 254 : 

§ 1. Wenn eine Schuldverschreibung, die vor dem 29. September l 
1931 ausgestellt worden ist, den Schuldner verpfli9htet, in däni~1er l 
Währung einen Betrag in Ooldkronen oder berechnet nach dem ert • 
einer Anzahl von Kronen i11ÖÖT<l oder nach einer auf andere Weise 
festgesetzten Menge Gold zu zahlen:- sa kann der G!äubjger bis auf 
weiteres hierauf nicht den Anspruch stjjtzen Kapital oder Zinsen, 
berechnet~ch dem Ooldwert, ~u erhalten. 

2. Das Gesetz tritt sofort in Kraft. 

Niederlande. 
1. A u f h e b u n g v o n O o 1 d k 1 a u s e 1 n. 

Oesetz vom 24. Mai 1937 enthaltend MaBnahmen zur Nich i e l" -
rung von rnm'lklauseI!i m besbmmten Verträ e ,Qe e.~h,er die Oo.ld-
klause n 1937 , aa s a Nr. 204. 

Ar.t..J. Dieses Oesetz versteht unter: 
a) Ooldklau,seln: alle Klauseln und alle Abreden, einerlei 

welcher Fassung und welcher Bezeichnung, die darauf abzielen, 
den Oläubiger von den Folgen einer Wertverminderung des Oul
dens im Verhältnis zum Golde ganz oder zum Teil frei zu stellen. 
--b) inländischen Verträgen: Verträge, in denen die vom 

Schuldner iibernommene Verpflichtung entweder auf einen be
stimmten Betrag in der Währung des Königreichs, sei es allein 
hierauf oder auch auf einen anderen Wert, oder ausschlie13lich 
auf eine Ooldmenge oder auf deren Oegenwert in der Währung 
des Königreichs lautet, sofern diese Verpflichtung am 26. Septem
ber 1936 nur im Körugre1ch rechtsgilltig .hätte erfiliit werdefi 
kbnnen. 
- Art. 2. Nach diesem Oesetz sind Ooldklauseln in vor dem 
27. September 1936 geschlossenen Verträgen iiber Darlehen oder 
ilber die Bestellung ewiger &nten, iiber Miete oder Elli;.ht oder 
zur Bestellung eines dinglichen ~chts an einer unbew.egli.cben 
Sache nichti~ 

18* 
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Art. 3. Wenn in den im Art. 2 genannten Verträgen die Ver
pflichtung des Schuldners ,auf uiedet)äqili1!4h.e cwpmiiuzen, sei 
es allein auf solche oder auch auf einen an eren ert, oder aus
schlieB!ich auf eine Goldmenge oder auf deren Gegenwert in der 
Währung des Königreichs lautet, so wird die Schuld getilgt, wenn 
der Gegenwert der geschuldeten Goldmenge in der Währung des 
Königreichs, umgerech_net nach dem Kur~ von fl. 1653~{ f~ 
,Ggls!, bezah!u{jr.~. 
- Art. 4. Dieses Gesetz ist nicht anwendbar auf die an der 
Börse in Amsterdam in der Preisliste der.J:'. er_emigUIJZ, för den 
Eife.ktenhandel notierten.. An1e1Reif-' s 

Art. 5. Dieses Gesetz kann mit der Bezeichnung ,,Gesetz 
iiber die Goldklauseln 1937"illiert werden:----
---XrC 6. Dieses Oesetz tritt mit Eingang des auf seine Ver

kiindung folg;eniden Tages in Kraft. 
Es wirkt bis zum 26. September 1936 einschlieBlich zuriick. 

Der Begriff der Goldklausel ist in dem Gesetz so weit gefaBt, daB 
er auch Klauseln einschlieBt, die nicht den Umfang der Schuld iiber den 
Nennbetrag erweitern, sondern in anderer Weise den Gläubiger gegen 
Abwertungsschaden schiitzen, z. B., ·wie in der R.egierungsbegriindung 
ausdriicklich hervorgehoben wurde, die Einräumung eines Kiindigungs
rechts fiir den Fall der Abwertung. 

In der Beschränkung auf bestimmte Gruppen von Schuldverhältnis
sen gleicht das Oesetz der belgischen Verordnung vom_ll. 4. 1935 (s. 
diese Z. 10, 341) ebenso in der Beschränkun auf inländische Verträ e. 
Gegen diese Begrenzung ist in en er andlungen u. a. eingewandt wor
den, daB Gläubigern in Ländern, deren Währung ebenfalls und vielleicht 
in höherem MaBe als die niederländische abgewertet' worden ist, vielfach 
ein ungerechtfertigter Vorteil durch die Aufrechterhaltung der Goldklau
sel zuflieBe, zumal nach niederländischem R.echt der Erfiillungsort in der 
R,egel am Wohnsitz des Gläubigers liegt, so daB die Voraussetzungen des 
inländischen Vertrages nach Art. 1 zu b) in der Mehrzahl der Fälle nicht 
gegeben sind. Besonders auf die zahlreichen in der Schweiz und in Frank
reich ansässigen niederländischen R.entiers wurde hingewiesen. Die R.e
gierung war aber der Meinung, auf die Entwertung ausländischer Wäh
rungen könne keine R.iicksicht genommen werden, sie habe nur zu be
deuten, daB den Gläubigern aus internationalen Schuldverhältnissen der
selbe Wert zuflieBen miisse, wie wenn der Guiden nicht abgewertet wor
den wäre. 

An grundsätzlichen Einwendungen gegen den Einbruch in giiltig ge
schlossene Verträge hat es nicht gefehlt. Sie sind stärker hervorgetreten 
als in entsprechenden Fällen in anderen Ländern, haben sich aber auch 
hier nicht durchsetzen können. Immerhin ist der Charakter der einmali
gen MaBnahme gewahrt; neue Goldklauseln sind giiltig. Die Klauseln nur 
zu suspendieren statt sie aufzuheben, hat d1e Reg1erung abgelehnt, weil 
der Zeitpunkt, in dem die Klauseln, etwa wegen der Iiebung des Preis
standes, wieder in Kraft zu treten hätten, nicht ohne Willkiir festgesetzt 
werden könne. 

Bemerkenswert ist die Ausnahmebestimmung iiber die an der Börse 
notierten Anleihen (Art. 4). Diese Vorschrift ist am meisten umstritten 
worden, obwohl es nur wenige an der Börse notierte Anleihen zu geben 
scheint, die auf Guiden mit Goldklausel lauten und nur im Inland zahlbar 

• 
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sind, die also an der Ausnahmeregelung teilhaben - ein Beispiel ist die 
niederländische Tranche der Younganleihe -. Zur Begrtindung hat die 
l(egierung namcntlich hervorgehoben, daB bei diesen Anleihen die Initia
tive zur Aufnahme der Ooldklausel in der l(egel vom Schuldner ausgehe, 
daB die Titel in groBem Umfange in ausländischen Besitz zu gehen pfleg
ten, daB sie einer ttandelsware g!ichen, deren Preis man nicht regulieren 
wolle, und daB man hier besonders eine Beeinträchtigung des allgemeinen 
Kredits zu vermeiden habe. 

2. 0 o 1 d d o 11 a r a n 1 e i h e d e r O e m e i n d e :R o t t e r d a m. 
Die Entscheidung erster Instanz (:Rechtbank Rotterdam 29. 4. 1935, 

Nederlandsche Junsprudentie 1935 S. 642 = Weekbl. v. h. :Recht Nr. 12921; 
s. diese Z. 9, 278) ist von dem Oerichtshof im ttaag bestätigt worden 
(24. 12. 1936, Ned. Jur. 1937 Nr. 81). Der Oerichtshof ist der til(jD.ung,_die 
Anwendbarkeit des amerikanischen :Rechts könne zwar nicht aus der Klau
sel im Vertrag dm ~ultrnerm m1t der EmissionsfianR]ierge'Ieitet ;ver~u, 
we1! d1e Klausel mcht m den 6chuldverschre.iliuog.e~.de..cg.e,gebeu uurl 
der Em1ss1onsvertrag aucfi nicht veröffentlicht ist· die Bezugnahme auf die
sen Vertrag genuge niclit. Der aussc1iTieB!ich- amerikanische Charakter de 
Anleihe und damit die An I es ebe 
sich a er aus en mständen und Bedin un e te eueu die Ap]eihe 
ausgege en wor en ist. Aus er nmöglichkeit der Zahlung von Ooldmtin
zen m New Vork konne nur die Verpflichtung, in New York im Oold w e r t 
zu zahlen, gefolgert werden, nicht die Verpflichtung zur Leistung von Oold
mtinzen in :Rotterdam; die Qoldww;,tlf~se) jst aber varo amerikanischen 
Oesetz ebenfalls aufgehoben worden. 1e Berufung auf den ordre pubjjc 
wird abgewiesen, weil die Aufhebung der Ooldklausel in den Vereini ten 
Staaten im Interesse es a gememen o es ge h.en..sei; allein die Tat
sache des Elngriffs in vertragliche :Rechte könne die niederländischen :Rich
ter nicht berechtigen, die Anwendung des Ooldklauselgesetzes auf den Ver
trag abzulehnen, der dem amerikanischen :Recht unterliegt; der niederlän
dische Oesetzgeber habe sich ebenfalls nicht gescheut, MaBnahmen zu ähn
lichen Zwecken zu ergreifen, wenn das Oemeinwohl es erforderte. 

3. 0 o 1 d d o 11 a r a n 1 e i h e d e r K o n i n k 1 i i k e P e t r o 1 e u m M i j. 
Nachdem das klagabweisende Urteil des Oerichtshofs im ttaag (vgl. 

diese Z. 8, 990) vom Höchsten Gericht aufgehoben worden war ( vgl. diese 
Z. 9, 913), hat der Oerichtshof nunmehr zu unsten der .C:U--ufilg'erTQ e.nis.chie
den (ttof s'Oravenhage 11. f. 1937, Nederlandscfie Junsprudentie 1937, 82). 
Neue Verteidigungsmittel waren nicht mehr vorgebracht. Auf eine :Frage 
geht das Urteil trotzdem noch ein: Nach der bindenden Entscheidung des 
ttooge R.aad bemiBt sich der Umfang der Schuld nach dem Wert der Qald
mtinzen. Diese sollten m New YOrk gezahlt werden. In New York besteht 
abn kein freier Ooldmarkt mehr.Der Vertrag gibt nicht ,;!usdriicklich..an, 
in~lcher Weise bei Unm_gglichkeiLder Zahlimg_lrL.Oul.dmi.i.nz.en_der Oold
wert bestimmt werden soi!. Daher muB nach seinem Sinn und Zweck ent
schleden werden. Dem entspr1cht es, @i..,c:!e( w;irg@lj.e Wed1 d h der 
W.z!tmarktpreis gezahlt wird. 

Tschechoslowakei. 
W i r k u n g d e r O o 1 d k 1 a u s e 1 n. 

Zum § 1 Abs. 5 des tschecbosJowakiscllen Währungsgesetzes vom 9. 10. 
1936 (s. oben S. 243), wonach die neue Krone in allen :Rechtsverhältnissen, L 
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die mit der tschechoslowakischen Krone rechnen, die bisherige Währungs

einheit im Verhältn'is 1 : 1 ersetzt, ist im Motivenbericht zur Regierungsvor

lage (Druck des Abgeordnetenhauses 633/1936) bemerkt: 

~ 
Ufilf:Jl dje Bestimmung des Abs. s sind inländische oder iuterna

tionale Vereinbarungen, welche auf mit einem bestjmmteu Qa)dgehaJt 

ausgedri.ickte tschechoslowakische KroQell..laJ.Lte.u. ..IJ.iJ;ht bF..i;.iib,.t. 

Im Anschlu13 an die dem § 1 Abs. 5 entsprechende Bestimmung des 

Währungsgesetzes vom 17. 2. 1934 (s. diese Z. 9, 238) ist die Oilltigkeit der 

Goldklauseln lebhaft erörtert worden. Das Oberste Oericht hat in der Ent

scheidun vom 22. 1. 1936 rstg. 0. G. 14920) erkannt, daB Ooldklauseln mit 

dieser Bestimmung unverembar seien. Der Motivenbericht zu dem neuen 

Oesetz, der den entgegengesetzten Stan 
kraft. Die ra e scheint weiterhin zweif 

C h a r m a t z (Juristenzeitung fiir das Oebiet der tschechoslowakischen 

Republik 1937, 63) ist der Ansicht, daB die Vorschrift der Oi.iltigkeit der Klauseln 

nicht entgegenstehe, daB aber durch das neue De1valvationsgesetz die Voraus

setzung des Wirksamwerdens der Klausel nicfit eingetreten ~ih ieaenfalls m der 

Regel fiir die Goldklauseln, die vor dem Jalue 1934 vereinbart worden sind; 

denn ungefähr bis zu diesem Zeitpunkt habe man eine gesetzliche Abwertung 

ohne vorhergehende tatsächliche Devalvation, d. h. Minderung der Kaufkraft 

der Währungseinheit, nicht gekannt, sondern durch die Bezugnahme auf den 

Goldgehalt der Währungseinheit nur die Kaufkraft der Schuldsumme sichern 

wollen. 0 o t te s f e 1 d (a. a. 0. S. 60) unterscheidet zwischen Abwertung und 

:Entwertung und dementsprechend zwi~che_g _Abwertungs- und :Entwertungs

klauseln; Abwertun sei die gesetzliche tterabsetzung des Ooldgehalts der Wäh

rungseinheit, :Entwertung jeder Fall des in ens des ausc 1werts er Währungs

einb.eit itu Verhältnis zum GoJd, die Abwertung aisa ein Unterfall der Entwer

tung. Die Ooldklausel als Abwertungsklausel enthalte nichts als die schon im 

§ 988 ABGB. ausgesprochene Rcge\, daB bei Änderungen des inneren Wertes der 

Mi.inze die Zahlung im Verhältnis zum fri.iheren inneren Wert zu leisten ist; der 

hieraus abzuleitende ,,Umrechnungsanspruch" des Oläubigers sei durch die Vor

schriften ilber die Umrechnun1; im Verhältnis 1 zu 1 aufgehoben. ttierauf be

schränke sich aber die Wirkung dieser Bestimmungen. Der weitergehende Auf

wertungsanspruch aus :Entwertungsklauseln werde nicht durch sie beri.ihrt. Der 

Verf. legt nicht dar, wann eine Ooldklausel als :Entwertungsklausel und wann 

nur als Abwertungsklausel im Sinne dieser Unterscheidung ausgelegt werden soi!. 

Vereinigte Staaten. 

1. P e i n g o 1 d k 1 a u s e 1 n. 

Die Wirkung der Joint Resolution vom 5. 6. 1933, durch welche die 

Ooldklauseln aufgehoben worden sind, auf Klauseln welche die Leistun 

ungemilnzten Peingoldes vorschreiben (gold bullion clauses , blieb nach den 

Urteilcn des Obersten Gerichtshofs vom Februar 1935 (s. diese Z. 9, 281 ff.) 

zweifelhaft. Die Urteile erklärtcn die Aufhebung der Uoldmiinzklauseln wie 

der Goldwertklauseln fur u1t1g; m der Begrundung wurde d1e frilhere Auf

fassung, da13 o milnz ause n rec 1c • emgo < ause n leichstehen ab

ge e n . er 1e ec e e1 em e oicht euts~en. 

In einem Palle gelang es den Oläubigern, auf Orun~ ejper so]chen..Kl,i;lu

e11lUrfe1f iloer den vöTien Gofcl e.r..Cz'u erwjrkepEmery Bird Thayer 

Dry Goods Co. et af. v. iiliams et al., District Court, W. D. Missouri, 

W. D., 19. 9. 1936, 15 P. Supp. 938). Ein Pachtvertrag lautete auf eine Jah

respacht von 
,,557, 280 grains of pure, unalloyed gold, in four quarteryearly instal

ments, each in advance, of ... 139, 320 grains each .... 
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Provided, however, that the lessors may, from time to time, at their 
option, require in lieu of any such quarter-yearly delivery of pure, 
unalloyed gold, the payment . . . of the sum of . . . $ 6 000 in such 
lawful currency of the country as the lessors may designate." 

Die Zahlungen wurden frilher immer durch Scheck oder Wechsel ge
leistet. Nach der Abwertung verlangten die Oläubiger Leistung der ver
sprochenen Ooldmenge oder Zahlung von 10,158 statt 6000 $ vierteljährlich 
als Oegenwert des Ooldes. Der Richter war der Meinung, daB die Ver
pflichtung zur Leistung ungemiinzten Ooldes nicht unter die Joint Reso
lution falle, schon nach deren Wortlaut, denn die Schuld sei ,,payable in 
money of the United States" auch die Wendung: die Schuld ,,shall be 
discharged upon payment dollar for dollar" passe nicht auf eine solche Ver
pflichtung. Nachdem die Leistung des ungemilnzten Ooldes unmöglich ge
worden ist, sei Entschädigung (compensation) zu leisten. Entschädigung in 
Oeld sei möglich, weil die Oläubigerin sich das ungemiinzte Oold nur wegen 
seines Tauschwerts, nicht wegen seiner Niltzlichkeit iim Oebrauch habe ver
sprechen lassen, so da13 die Zahlung des Ooldwerts in Dollars 

,,not only compensates for failure to deliver gol-d, but, in a true sense, 
exactly complies with the rea! requirement of the lease." 

Die Iiöhe der Entschädigung wollten die Schuldner auf 6000 $ bestim
men, weil die Oläubigerin, wenn sie die im Vertrag bestimmte Menge Ool
des in Iiänden hätte, sie zu diesem Preis an die Regierung abgeben milBte. 
Der Richter erklärt, jede Verordnung, welche die Ablieferung von unge
milnztem Oold wie irgenwelcher anderer Ware fiir weniger als die ,,just 
compensation" fordere, sei zweifellos ungilltig und unwirksam; daher könn
ten die Schuldner aus ihr keine Verminderung ihrer Verpf!ichtung herleiten. 
(Ein Parmer in Missouri, der ein Pferd zu liefern hat, genilgt seiner Ver
pflichtung nicht, wenn er nur ein Iiufeisen liefert, mit der Begrilndung, wenn 
er das Pferd liefere, so werde Robin Iiood es stehlen und nur ein Iiufeisen 
zum Andenken hinterlassen.) Die Entscheidungen des Obersten Bundesge
richts ilber Ooldmilnzklauseln seien hier nicht maBgebend. Dort ist der Scha
den des Ooldgläubigers aus dem Orund verneint worden, da13 er Ooldmiln
zen hei der Beschränkung ihrer Verwendung durch die neuen Anordnungen 
mit keinem gröBeren Nutzen als andere gesetzliche Zahlungsmittel hätte 
verwenden können. Solche Anordnungen ilber Ooldmiinzen seien zulässig, 
weil sie das Oeldwesen beträfen. 100 $ in Papier könnten also der Oegen
wert von 100 S in Ooldmilnzen sein; aber nicht der Oegenwert der ent
sprechenden Menge ungemilnzten Ooldes. Die Regierung könne Dollars ab
werten, aber nicht grains of gold. (Oegen die Entscheidung vgl. die Note, 
50 Iiarvard L. R.. 360, wo die Oeldfunktion des Ooldes bei solchen Ver
trägen betont wird.) 

Neuerlich hat dagegen der Oberste Oerichtshof des Bundes entschieden, 
daB auch go d u 1011 c auses urc 1e oint eso ution a • 
(Iiolyoke ater ower o. v. American Writing Paper Co., Inc., 1. 3. 1937, 
N. Y. L. J. V. 22. 3. 1937). 

Die Schuld lautete auf: 
,, a quantity of gold which shall be equal to $ 1500 of the gold coin of 
the United States of the standard of weight and fineness of the 
year 1894, or the equivalent of this commodity in United States 
currency." 

In zwei Entscheidungen verschiedener Richter der District Court of 
Massachusetts (verschiedene Pachtraten desselben Pachtvertrages betref-
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fend) wurde angenommen, die Klausel falle nicht unter die Joint Resolution, 
weil keine Oeldsehuld (money eontraet), sondern eine Saehsehuld (eommo
dity eontraet) vorliege. Da die Leistung von Oold unmöglieh geworden sei, 
bleibe nur der Oegenwert in gesetzliehen Zahlungsmitteln gesehuldet. Der 
Oegenwert bestimme sieh danaeh, was der Oläubiger bei der gegenwärti
gen Saehlage aus dem Oold erlösen könne. Die Miinze der Vereinigten Staa
ten zahle nur fiir gewisse Arten von Oold, z. B. neu gewonnenes und neu 
importiertes Oold und Ooldspäne, den vollen dem Weltmarkt entspreehen
den Preis (35 S fiir die Unze), sonst nur den im Verhältnis der Dollarab
wertung niedrigeren. Wenn der Sehuldner dem Oläubiger Oold liefern 
wiirde, so miiBte dieser es naeh den bestehenden Vorsehriften zu diesem 
niedrigeren Preis (20,67 $ fiir die Unze) abliefern; naeh diesem Preis sei 
darum die Verpfliehtung des Sehuldners zu bemessen (Hoi. W. P. Co. v. Am. 
Wr. P. Co., Jne., 2. 1. 1935, 9 P. Supp. 453; Jn Re Am. Wr. P. Co., Jne., 
2. 7. 1935, 11 P. Supp. 518). Die zweite Entseheidung wurde in der Be
rufungsinstanz bestätigt. (tto. W. P. Co. v. Am. Wr. P. Co., Jne., Cireuit Court 
of Appeals, Pirst Cireuit, 15. 4. 1936, 83 P. (2 d) 398), jedoeh mit anderer 
Begriindung: Die Goldklausel sei zwar, wie sie urspriinglieh vereinbart • f 
wurde, nieht von der Joint Resolution erfaBt, weil diese nur Oeldsehulden 
treffe. Jnfolge der Unmögliehkeit, Oold zu leisten, sei aber nur noeh die 
zweite der zur Wahl gestellten Verpf!iehtungen, nämlieh die zur Zahlung 
des Gegenwerts der Ooldmenge in gesetzliehen Zahlungsmitteln bestehen ge-
blie,ben und diese sei als eine Oeldsehuld mit Ooldwertklausel der Joint 
Resolution unterworfen. 

Der Oberste Oeriehtshof ist der Ansieht, daB die Joint esolution aueh 
ohne Riieksieht auf ie nmöglie keit der Leistung von Oold auf die Sehuld 
anwendbar ist. Jnhalt der Verpfliehtung sei eine Zahlung und nieht die Lie
ferung von Oold wie beie'inem Warenkauf. 

Die Verpächterin war eine Oesellschaft zur Verwertung von Was
serkraft; sie betätigte sich in diesem Oeschäft und keinem anderen. 
:Es ist nicht behauptet, daB sie sich Oold zur Verwendung flir gewerb
liche oder Kunstzwecke hat versprechen lassen. Was sie haben wollte, 
waren Zahlungsmittel oder Oold, das in Zahlungsmittel umgetauscht 
werden konnte, nach Wahl der Pächterin .... Bei der :Erforschung der 
Absicht der Parteien milssen ihre Verhältnisse, ihre wirtschaftlichen 
Bedilrfnisse und :Erwartungen beachtet werden. Berilcksichtigt man 
diese, so erscheint das Oold als MaBstab zur Erhaltung des Wertes des 
Dollars, nicht der Dollar als MaBstab filr die Ooldmenge. Liest man 
die Verträge anders, so läBt man Worte und Formen die Wirklichkeit 
des Oeschäfts, seinen Oehalt und wesentlichen Zweck verdunkeln. Vor 
langem hat ein hervorragendes Mitglied dieses Oerichts bei der Aus
legung eines anderen aber im Zweck ähnlichen Gesetzes ausgefilhrt: 
Oeht die Verpflichtung auf die Lieferung einer beweglichen Sache oder 
einer bestimmten Ware, so ist das Oesetz nicht anwendbar. Ist die 
Verpflichtung bona fide auf eine bestimmte Anzahl Karat von Diamanten 
oder eine bestimmte Anzahl Unzen von Oold als Ware gestellt, so 
rnuB diese Verpflichtung erfilllt werden (selbstverständlich unter der 
Voraussetzung, daB Verträge tiber die Lieferung von Oold als Ware 

~

icht gesetzlich verboten sind). Wenn aber Klauseln, die eine solche 
erpflichtung begrtinden, zu einer Urngehung des Gesetzes (by way 
f evasion) gebraucht werden und nur Oold gemeint ist, so tist das 
esetz anwendbar (B rad I e Y, J., in Legal Tender Cases, 12 Wall. 

457, 566, 20 L. :Ed. 287). liier war die Absicht, die Zahlung einer Oeld-
schuld in Dollars von ebenso beständigem Wert wie dem des Ooldes 
zu gewährleisten (Norman v. Baltimore & Ohio R. Co., 294 U. S. 240, 
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auf S. 302, 55 S.Ct. 407, 413 ... cf. feist v. Societe Intercommunale Belge 
d'Electricite (1934) A. C. 161, 172, 173 1). DaB das neld in der Sprache 
des Vertrages als eine Ware bezeichnet ist, hat geringe Bedeutung, so
lange es Geld ist (Cf. Lipke v. Lederer. 259 U. S. 557, 561, 562; 42 
S. Ct. 549, 550, 551). Der Vorrang der Parteiabsicht wird durch ge
schrneidige Worte (weasel words) nicht vereitelt werden, wenn man 
diese einmal im Zusammenhang des ganzen Geschäftstatbestancles liest. 
Wenn man sie so liest, so erscheint unverkennbar als der erstrebte 
Zweck eine Zahlung, nicht eine Lieferung. 

Diese Auslegung wird dadurch bestätigt, daB dem Zahlungsschuldner 
gestattet ist, statt des Goldes auch Zahlungsmittel zu leisten; wenn der 
Gläubigerin am Golde selbst gelegen gewesen wäre, hätte sie die Wahl zwi
schen den beiden Formen der Erfi.illung nicht dem Schuldner iiberlassen 
(dafi.ir, daB das Wahlrecht mangels anderer Vereinbarungen dem Schuldner 
zusteht, ist auf Williston, Contracts § 1407, und das Restatement of the 
Law of contracts Bd. I S. 493 verwiesen). 

Auf die Verpflichtung zur Leistung von Gold als Gegenwert von Geld 
ist nach ihrem Wortlaut und Sinn die Joint Resolution vom 5. 6. 1933 
anwendbar. Sie bezieht sich auf Gold ebenso wie auf Miinzen oder andere 
Zahlungsmittel, wann immer Geschäfte iiber einen dieser Gegenstände im 
Bereich des Obelstandes liegen, dem abgeholfen werden soi!. Geschäfte 
iiber die Lieferung von Gold för industrielle Zwecke gehören nicht zu diesen 
und unterliegen deshalb dem Gesetz nicht. Die Verpflichtung aus einem 
bona-fide-Kauf kann auch nicht wohl als eine ,,in Gold zahlbare Schuld" 
bezeichnet werden. Aber zu jenem Obel gehören ganz gewiB Geschäfte, 
nach denen Gold, gemiinzt oder ungemilnzt, zur Erfi.illung einer auf Dollar 
lautenden Schuld geleistet werden soll, da hier nicht eine Lieferung, son
dern eine Zahlung der erstrebte Zweck ist. 

Auch das Argument wird zurilckgewiesen, daB Klauseln dieser beson
deren Form so selten seien, daB der Schutz des Geldsystems - der die 
verfassungsmäBige Grundlage der Goldklauselaufhebung bildet - ihre Auf
hebung nicht erfordert. Es kommt nicht auf die einzelne Klausel an, sondern 
auf die Bedeutung vieler verschiedener Klauseln, deren Verwendung das 
Geldsystem gefährdet. Letzten Endes läuft die Argumentation der Gläu
bigerin darauf hinaus, daB die Anwendung der Joint Resolution in Wider
spruch zur Absicht der Vertragsparteien die geschuldete Zahlung von den 
Veränderungen des Währungssystems abhängig mache. Dies ist in der Tat 
das Ergebnis, und insoweit bleibt der Vertrag der Parteien ohne Wirkung. 
Aber dieser Eingriff in den Vertrag beruht auf einer verfassungsmäBigen 
Rechtsgewalt des Kongresses. 

Contracts may create rights of property, but, when contracts deal 
with a subiect-matter which ]ies within the contra! of the congress, 
they have a congenital infirmity. Norman v. Baltimore & Ohio R Co., 
294 U. S. 240, auf S. 307, 308. 

Die Entscheidung ist mit der geringen Mehrheit von 5 g~l.1-1. S.tim
men gefäfä worden. Die Begrunaung des pruchs hat der Richter Cardozo 
vorge ragen. Zur Minderheit gehören die Richter van Devanter, McRey
nolds, Sutherland und Butler. Es sind dieselben vier Richter die bei den 
Goldklauselentscheidungen vom 18: 2. 1935 in der Frå&e der Ve~
maJ.Hgkeit aer oint Resolution in der Minderheit geblieben sind (vgl. 
diese Z. 9, 284) 2). 

1) Vgl. diese Z. 9, 467. 
2) Das Votum der Minclerheit liegt uns nicht vor. 



282 D u d en. 

2. 0 o 1 d k 1 a u s e 1 n i n B u n d e s a n 1 e i h e n. 

1n den Urteilen vom 14. 2. 1935 (s. djese Z. 2- 281 ff,} hat das Obe[ste 
Bundesgericht die Aufhebung der Ooldklausel bei Bundesschulden för ver
ti-ssungswidrig erklärt. Die Klagen auf Ooldzahlung wurden aber abge
wiesen, weil mtf Rlicksicht auf die Ooldablieferungspflicht kein Schadep 
nachgewiesen werden könne. Neuerdings sind die rolgen der Verfassungs
widrig eit er o auselaufhebung bei solchen Schulden in anderer Rich
tung zur Erörterung gestellt worden. 

1n mehreren :fällen haben die Oläubiger aus Liberty Loans (Kriegsan
leihen des Bundes), deren Stiicke zur Riickzahlung aufgerufen worden 
waren, den Aufruf nicht als gi.iltig anerkannt, weil die Regierung nicht be
reit sei, die Schuldverschreibung gemäf3 der darin enthaltenen Ooldklausel 
in Oold einzulösen. Die Oläubiger verlangten die Zahlung von Zinsen för 
spätere Zinsabschnitte, und zwar Zahlung des Nennbetrags der Zinsschuld, 
nicht Zahlung in Oold oder nach dem Ooldwert, so dal3 die Wirkung der 
Ooldklauselaufhebung auf den Umfang der Schuld und der Schadensersatz
anspruch wegen der Weigerung der Ooldzahlung nicht noch einmal zur 
Priifung gestellt wurden, sondern nur die Wirksamkeit der Kiindigung. 

Die Court of Claims of the United States hat eine solche Klage auf 
Orund der Anleihebestimmungen iiber die Beendigung der Zjnspf)jcht beiw 
Aufruf zur Riickzahlung a,bgewiesen (The Dixie Terminal Co. v. The United 
States JL 11, 19361 !). Aus der Unwirksamkeit der Joint Resolution för 
Regierungsschulden könne nur gefolgert werden, dal3 die Oläubiger wegen 
des Kapitals und der bis zur :fälligkeit des Kapitals aufgelaufenen Zinsen 
Anspruch auf Zahlung zum Ooldwert hätten; die Wirksamkeit der Kiindigung 
sei von dieser :f rage ganz unabhängig. 

Die Circuit Court of Appeals des 4. Circuit hat anders entschieden 
(Machen v. United States, 15. l. 1937, 87 r. (2 d) 594). Die Ansicht der 
Court of Claims in der erwähnten Entscheidung vom 9. 11. 1936 wird ab
gelehnt: Der Auft'Tifzffi' c zamung entha1t, wenn er 1111 Zusarnmenhä"l t 

7'rltt den gesetzlichen Bestimmungen u'ber den Goldverkehr und d1e Gold
klauseln ausgelegt wird, die Ankiindigung, daB der Bund d1e Verpflicfitung 
zum NenriiJetrag erföllen wol e. an Rann nic t aus dem Grunde, dal37iie 
Währungsgesetzgebung 111 Hmsicht auf Regierungsschulden för unwirksam 
zu gelten habe, die Kiindigung als Angebot der Ooldwertzahlung aus
legen - offenbar hat die Regierung diese mit ihrem grundsätzlichen Stand
punkt unvereinbare, aber durch die Proze131age erklärliche Behauptung auf
gestellt -. Denn wie es auch im iibrigen um die Oiiltigkeit dieser Oe
setze in dieser ttinsicht stehen mag, so sind doch jedenfalls die Vollmachten 
des Schatzsekretärs des Bundes beschränkt. Er ist nur berechtigt, Regie
rungsschulden nach dem Nennwert auszuzahlen. Diese Einschränkung seiner 
Ermächtigung ist zweifellos verfassungsmäl3ig gi.iltig; denn wenn der Kon
gref3 nach der Verfassung die Verpflichtungen der Regierung nicht beschrän
ken darf, so darf er jedenfalls die Verfögung iiber das im Staatsschatz befind
liche Oold und die Verwendung der Mittel der Regierung zur Erföllung ihrer 
Verpflichtungen regeln. Die vom Schatzsekretär erklärte Kiindigun on 
Anl~iGk@ kann nichts overstanden werden, dal3 eine seine Ermäch
tigung iiberschreitende Zahlung angeboten wird. Diese Kiindigung geni.igt 
aber nicht der Vorschrift des Anleihevertrages und hat desha16 mcht d1e 
Wirkun_g, daf3 das ~ital fällig wird und die Zinspf!icht __ fil!i!:!.Qrt. Es 1st 
ferner vorgetragen worden, dal3 das Angebot der Nennwertzahlung der --

1) Eine Veröffentlichung ist uns bisher nicht bekannt. 
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Anforderu11g des Vertrages völlig: cntspreche, weil d~r Oläubiger bei Lei
stung von Oold dieses gege11 Bezahlung zum Nennwert sofort der -~ie
ru11g abzuliefern hätte. fiiergegen erklärt das Oe.r.Lc.ht, wern die Regi.erung 

ihr Verspreche11 in dieser Weise zu11ichte machen_kön.nte so wil-1:~\ 
GoTdklausel rticlils ?edeufon. ~der Entscheidung des Obersten Bundes
genchts se1 aber die Reg1eru11g durch d1ese Klausel gebunden. wenn ancb 
von ihr bei Nicberfullung kem Schadensersatz verlan r könne. 

11 e1 en r e1 en 1s as esetz v9m 27. 8. 1935 nicJit erwähnt.--das 
vom 1. 1. 1936 ab den Rechtsweg fiir die Klage gegen den Bund aus Golcl
schuldverschreibunge11 ausschlie131, ,,wenn m· dem ec 1 ssfiertdTe Wlrku11g 
oder Giiltigkeit einer Änderung des Dollargehalts oder einer ancleren Oolck 
wertregulierung in f rage stenf iese Z. 9, 785;. -

England. 

0 o 1 d d o 11 a r b on d s der e 11 g 1 i s c he n R e g i e ru n g von 1917. 

In der Sache International Trustee for protection of bonclholders A. G . 
v. The King (s. diese Z. 9, 908, 912; 10, 682) ist das Urteil der Court of 
Appea! vom liouse of Lords aufgehoben und die Entsch~idung der ecsten 
Instanz zugu11sten der e11glischen Regierung wiederhergestellt worden. Die 
Entscheidung 1st am 30. 1. P/37, che Griinde sind jedoch erst am 15. 3. 1937 
verkiindet worden 006 L. J. K. B. 225). In dieser Instanz war nur iiber die 
liöhe der in New York in amerikanischer Währung zu leistenden Zahlung 
gestritten worde11. Bestimmt sich die geschuldete Dollarsumme nach dem 
Goldwert oder ist trotz der Goldklausel nur der Nennbetrag zu zahle11? 

Ober das anzuwendende Recht fiihrt_l,9rd Atk i n aus_: 
Die Rechtsgru11d ätze, nach welchen ein englisches Gericht sich 

bei der Frage nach dem proper law of the contract zu richten hat, 
stehen heute fes~. Es ist dasjenige Recht, dessen Anwendung die Par
teien gewollt haben. Dieser Wille kann im Vertrag ausdri.icklich er
ldärt sein; dann ist dies ma13gebend . Wenn kein bestimmter Wille 
erklärt ist, so mu13 das Gericht ihn aus den Bedingungen des Ver
trages und den erheblichen Umständen des falles schlie13en. Bei djeser 
Schlul3folgerung wi rd das Gericht sich durch Regeln leiten )as.sen, 
welche anzeigen, dal3 bestimmte Tatsachen oder Bedingungen zu einem 
prima-facie-Schlu13 auf den Willen der Parteien, dal3 ein bestimmte,s 
Recht angewandt werde, nötigen, in manchen Fällen zu einem fast 
zwingenden Schlul3; erheblich sind hierHir z. B., in wejchem T aode 
der Vertrag abgeschlossen ist. - in welchem er ;ai_erfji]len 1st, - wenn 
der Vertrag sich auf unbewegliches Vermö en • t, in we c em 
Lande dieses e egen ist, - unter welcher Landesflagge das Schiff 
fährt, in clem Guter zu verfrachten sind. 

Aber älT"ecITese Regeln !iefern irnr einen prima-facje-Beweis för 
den Parteiwillen. Sie k,önnen alle durch entgegenstehencle Tndjzie.n e.n.t; 
kräftet werden, wie schwierig es auch in manchen fällen sein mag, 
solche festzustellen . Diese Rechtslage gilt in gleicher Weise för Ver
träge, bei denen ein souveräner Staat Partei ist, wie fi.ir andere Ver
träge. Im vorliegenden fall haben sich anscheinend sowohl Mr. Justice 
Branson wie die Court of Appeals durch Präiudizien fi.ir gebunden ge
halten anzunehmcn, dal3 wo ein souveräner Staat Partei eines Ver
trages ist, nur geschlossen werden kaun, dal3 er nicht beabsiclttigt hat, 
dal3 eine andere als seine eigene Rechtsordnung auf den Vertrag An
wcndung finde, und dal3 dieser Schlul3 unab·weisbar gemacht oder doch 
bestärkt wirt.l durch die Erwägung, dal3 der Staat, wenn i.iberhaupt, 
nur vor seinen eigenen Gerichtcn verklagt werden kann . 
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Lord Atkin stellt fest, daB die Präjudizien nicht zu dieser Annahrne 
nötigen: In Smith v. Weguelin (L. N. 8 Eq., S. 212), wo es sich um eine in 
England ausgegebene peruanische Anleihe handelt, habe Lord Romilly nur 
verneint, daB bei einer im Ausland ausgegebcnen Regierungsanleihe not
wendig das Recht des Begebungslandes Vertragsstatut sein miisse, und nur 
,,obiter" bemerkt, wenn z. B. die englische Regierung eine Anleihe in Peru 
oder New York ausgebe, so miisse das englische Recht angewandt werden. 
Im Falle Ooodwin v. Robarts (1 App. Cas., S. 494) komme nur eine Be
merkung Lord Selborne's in Betracht, in der er den Ausfiihrungen Lord 
Romilly's in Smith v. Weguelin zustimmt. In diesem Falle stand in Frage, 
ob russische Regierungsobligationen als negotiable Forderungen anzusehen 
waren. Die Exchequer Chamber und das liouse of Lords haben angenom
men, da13 es auf die Frage des anzuwendenden Rechts nicht ankomme, weil 
nach russischem und englischem Recht die Negotiabilität zu beiahen sei. 

Es gelte also bei Regierungsverträgen dieselbe Ankniipfungsregel wie 
bei anderen. 

Der Umstand, daB eine Regierung Partei ist, ist fiir die richtige 
SchluBfolgerung von groBem Gewicht, aber er ist nicht zwingend und 
ist nur ein Gesichtspunkt fiir die Lösung der Prage 

Eine Bestimmung des anzuwendenden Rechts durch die der Anleihe
begebung zugrunde liegenden Statuten, die fiir das Oericht bindend wäre, 
ist nicht getroffen. Es ist auch gerade die britische Regierung, die die An
wendung des ausländischen, amerikanischen Rechts verlangt. 

Sodann prilft Lord A!kin die räumli.c.h.e.n..Bezieb1m~e.n_cier_A.nleihe : Die 
Noten, die zuerst ausgegeben und später in die langfristigen Obligationen 
umgewandelt worden waren, sind in Amerika begeben worden und lauteten 
auf amerikanische Währung. Eine der beiden Erfiillungsarten, zwischen 
denen der Oläubiger wählen konnte, war die Zahlung in Amerika in einem 
Betrag, der durch den Wert amerikanischer Miinzen 1:iestimmt war. Die 
Noten· waren durch ein Pfandabkommen gesichert, clas eoenfalls in Amen a 
geschlosse..!l..Far. Bei einer amerikanischen Bank waren Sicherheiten hin
terlegt, und zwar unter Bedingungen, die erkennbar auf amerikaniscfiem 
Recht beruhten. In den Bedingungen war ein gerichtlicher Verkauf vorge
sehen, womit nur der Verkauf auf Anordnung eines amerikanischen Oerichts 
gemeint sein konnte, und es war darin bestimmt, daB die Oesellschaft, bei 
der die Sicherheiten hinterlegt waren, von Verantwortlichkeit frei sein 
sollte, wenn sie in Obereinstimmung mit dem Outachten eines von ihr aus
gewählten Rechtsberaters handelte; das schien in diesem Zusammenhang 
zu bedeuten : eines amerikanischen Rechtsberaters, der sein Outachten nach 
amerikanischem Recht erteilte. Allerdings bestand_ auch ei11 R§_GhLzu.r Wal:!l 
der Bezahlung in England; ferner war die Klausel aufgenommen, daB die 
Zahlung ohne Abzug britischer Steuern zu erfolgen fi.atte, und vor allen 
Dingenwar die Anleihenehmerin die britische Regierung. Aber auch die 
Verpflichtung zur Zälilung in England war nur durch das amerikanische 
Pfandabkommen gesichert, undelne Vorschrift wie die erwähnte Bestim
mung iiber die b1·itischen Steuern konnte in jedem Vertrag, in dem eine 
Regierung eine Zahluti.g versprach, aufgenommen werden. Lord Atkin hält 
bei Beriicksichtigung aller dieser Umstände den Schlu13 fiir unabweisbar, 
da13 der in _Sien Noten enthaltene -Vertrag dem _amerikanis~hen Recht und 
zwar dem des Staates New or unterlag. Er bemerkt noch: 

Ich komme zu diesem SchluB ohne zu versuchen, eine Antwort 
auf die frage zu geben, welche ebenfalls aufgeworfen worden ist: Was 
wäre der Erfolg der Emission in Amerika im Jahre 1917 gewesen, wenn 
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in dem Pfandabkommen oder in den Noten bestimmt worden wäre, dal3 
der Vertrag dem englischen Recht unterliege? 

Da die Noten dem amerikanischen Recht unterstellt waren, ist a]dch 
anzunehmen, daB die Bonds, die im wesent ichen nur eine langfristige Er
neuerung darstellten, dem amerikanischen Recht unterworfen wurden. DaB 
die Bonds nicht durch das Pfandab ommen ges1chert wuraen, vermag diese 
Beurteilung nicht zu ändern. DaB die l3onds ne otiabel waren und mög
licherweise in anderen Ländern in Umlauf gekommen sin , jsf unerhebucn; 
es kommt nur auf den Zeitpunkt des Umtausches an. Lord Atkin hält es fiir 
bedauerlich, daB die unteren Gerichte anscheinend die Bedeutung der No
ten und des Pfandabkommens fiir die :Frage des auf die Bonds anzuwen
denden Rechts nicht beachtet haben. 

Die amerikanische Joint Resolution vom 5. 6. 1933 hat die Goldklauseln 
aufgehoben und die Einlösung von Bonds wie denen der vorliegenden 
Anleihe durch Zahlung des Nennwerts in Dollar gestattet. Da die Kläger 
ihre Klage nur darauf stiltzen, daB sie in Amerika die Zahlung einer hö
heren Summe als des Nennwerts der Bonds zu fordern haben, können sie 
hiernach mit der Klage nicht durchdringen. 

Am SchluB bemerkt Lord Atkin, er sei im tibrigen mit der Auslegung 
der Schuldverschreibungen, d. h. der darin enthaltenen Goldklausel. wie di~ 
Court o ppealsle auf rund des englischen Recht an~at, 
einverstanden; auf Grund des amerikanischen Rechts sei nach jlingeren 
Ents~eidungen der Supreme Court of the United States d1eselbe Auslegung 
geboten; es sei jedoch nich t erforderlich, dartiber abschliel3end zu urteilen. 

Die anderen vier Richter die Lords u s s e 11 <1.L.Klll o. e.n, 
Maugham, 'R o c he, Mac m i 11 a n stimmen cIM utscheidJl □g z11. In 
den oten der -beiden erstgenannten erscheint die internationalpr'vatrncht
liche :Frage anders gestellt als in den Ausfiihrung LoD • :tkuLs. Lord 
Russell of Killowen erklärt, es sei unmöglich, zu sagen, die Klägerin sei 
berechtigt, in New York die Goldwertzahlung zu empfangen; diese Behaup
tung sei mit der Gesetzeskraft der Joint Resolution unvereinbar; ein solcher 
Anspruch könne in New York nicht durchgesetzt werden. Er weist darauf 
hin, daB es in der Joint Resolution heiBt: the provision ,,shall" (not ,,may") 
be discharged upon payment dollar for dollar. Lord Maugham schlieBt sich 
dieser Ausfiihrung an. ttiernach erscheint nicht wie im Votum Lord Atkin's 
allein die :Frage des proper law of the contract fiir die :Feststellung des Um
fangs der in New York zu erfiillenden Verpflichtung maBgebend; sondern 
es ist entweder davon ausgegangon, daB fiir diese :Frage des Schulcttimfangs 
das Recnt aes crfö11ungsorfes unbeaingt malfgeblicfi7s1 - während nach 
Lord Atkin der Erfiillungsort nur ein M'erkmal fiirdie Bestimmung des 
proper law ist - ocfer es ist angenommen, daB die Leistung zum Goldwert 
in New York v e r b o t en se1 was die Court of Appeäl auf Grund von 
Sachverstand1gengutachten ausdrlicklich verneint hatte, s. diese Z. 10, 683; 
vgl. auch schon diese Z. 9, 628), und die Regel angewandt, daB der Schuld
ner nicht zu einer Leistung verurteilt werden darf, die am Erfiillungsort 
verboten ist. 

:Fiir die Auslegung als Gold w e r t klausel W!:.ist Lord Russell of 
Kjj]owen darauf hin, dal3 die Klausel in vielen Ländern zur Beurteilung der 
Gerichte geköITJmen sei, und die , :Feist-Auslegung" im Ergebnis tiber
wogen habe; es wäre bedauerlich, wenn 1fi l~t rage nicht eine gleich
förmige Rechtsprechung in den verschiedenen Ländern erzielt wtirde. 
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Schweden. 

G o 1 d d o 11 a r a n 1 e i h e d e s s c h w e d i s c h e n S t a a t e s v o n 1924. 

Entscheidung des 0bersten Gerichtshofs vom 30. Januar 1937, NJA. 64 
(1937) f 

Das Urteil des Berufungsgerichts in Stockholm in der Sache der schwe
dischen Versicherungsgesellschaft Skandia gegeJ:Ldas I ei.chsc.hul..de.nkP.ntor 
(s. diese Z. 9, 279) ist, soweit der Schuldner darin zur Goldwertzahlung ver
urteilt worden ist, vom schwedischen Iiöchsten Gericht aufgehoben 
worden. 

Bei der Frage des anzuwendenden Rechts betont das Iiöchste Gericht 
zunächst, daB sie einheitlich för alle Obligationen ohne Riicksicht auf die 
Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz des lnhabers entschieden werden 
miisse; das Berufungsgericht hatte zwischen den 0bligationären, die weder 
in den Vereinigten Staaten ansässig noch auf andere Weise deren Rechts
hoheit unterworfen sind, und anderen 0bligationären unterschieden (s. diese 
Z. a. a. 0 .). Die Schuldverschreibungen enthalten keine ausdriickliche Vor
schrift iiber das anwendbare Recht und au"ch sonst nichts, was als Ausdruck 
einer bestimmten Abs1cht m d1eser Richtung ausgelegt werden könnte. Fiir 
die Anwendbarkeit des schwedischen echts fällt or alle • -. - t, 
da13 es sic um ein einseitiges Schuldverhältnis .ll.an..delt, qei d~rn der sou-

( ~ veräne Staat Schuldner ist, und daB dieser Staat in den 0bligationen in 
1 keiner Weise zum Ausdruck gebracht hat, daB er sich dem rem en ec t 

uiiterwerfen woile, was bei Anleihesuc en en im amerikanischen Markt 
mcht se!ten ausdriicklich erklärt wird. Die Verhältnisse der Gläubiger lie
fern keine Ankniipfung, denn sie können verschiedener Nationalität sem und 
verschiedenen Wohnsitz haben. Fiir die Anwendbarkeit des Rechts von 
NewYork s"pricht, cfaB Kapital und Zinsen nur dort und nur iiLJ1QTiars zah!
baL.S.!!!.Q. Dadurch, daB der Beklagte seit 1927 auf Wunsch der Gläubiger 
die Zinsscheine auch in Stockholm eingelöst hat, ist die Bestimmung iiber 
den Zahlungsort nicht geändert worden. Andere Einzelheiten bestärken den 

c [\ Eindruck, daB die 0bligationen auf dem amerikanischen Markt zu Iiause 
sind; sie sind in New York durch ein dortiges Finanzinstitut ausgegeben, 

/{: ~ in~ nglischer Sprache abgefaBt und in der för amerikanische 0bligationen 
vl) 1

1 kennzeichnenden Weise stilisiert und ausgestattet un1_ nur giiltig mit dem 
Vermerk eines in New York ansässigen fiscal agent. Wegen dieser eindeu
tigen Einstellung auf den amenkamschen Markt hält das Iiöchste 0ericht 
nicht nur för die Zahlungsmodalitäten, sondern auch för den Verpflichtungs
inhalt die Ankniipfung zum Zahlungsort för stärker als die zum Lande des 
Schuldners, obwohl der Schuldner ein souveräner Staat ist. 

Die Joint Resolution vom 5. 6. 1933 .z.i!t nach ihrem Wortlaut, ihrer 
Präambel und nach den ihr vorausgehenden Verhandlungen ohne Riicksicht 
auf Nationalität und Wohnort des Gläubigers und des Schuldners. Die Frage, 
wie nun vom schwedischen Standpunkt zu dieser Tragweite der Joint Re
solution Stellung zu nehmen ist, erörtert das Gericht in folgender be
merkenswerter Weise : 

l!\ 

Bei der Beurteilung der Frage, ob das Recht dieses Staates 
(New Yor k) auch hier im Reiche anwendbar ist, mul3 zunächst daran 
erinnert werden, dal3 es nach allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen 
offensichtlich nichtnalte7n rage 1:omrne'nKbnnen, efne scfiwedische 
Gesetzgebung iiber ie raffiosigKeit von Oold!d auseln auch auf solche 
0bligationen zu erstrecken, die wie die vorliegenden ausschfiel3lich auf 
eine fre,mde Währung lauten und nur an einem im Lande der fremden 

~ -
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Währun lie enden Orte zahlbar sind. Die Anknupfung an schwe
disches Recht, die in der Person des Schuldners liegt, ist hierzu umso ~ 
weniger ausreichend, als sich der Schuldner nicht vorbehalten hat, daB 
das Obligationsverhältnis nach schwedischem Recht beurteilt werden 
soi!. · 

Die frage ist daher, ob die erwähnte Anknlipfung an schwedisches 
"Recht in Verbindung mit dem Umstand, dal3 in den Obligationen auch 
nicht der Wille des Schuldners zum Ausdruck gekommen ist, sich dem 
Recht des Währungslandes zu unterwerfen, doch als so stark ange
sehen werden kann, dal3 schwedische Oerichte ein im Währungsland 
nach Ausstellung der Obligationen erlassenes Oesetz, das die Oultig
keit der Ooldklauseln aufhebt, unberucksichtigt lassen mussen. Eine 
unbedingt beiahende Antwort auf diese Frage - was bedeuten wlirde, 
daB die Obligationen vom Standpunkt der schwedischen Rechtsanwen
dung aus auf Grund ihres sozusagen zwischenstaatlichen Charakters 
filr eine gegen Goldklauseln gerichtete Gesetzgebung in welchem Land 
auch immer unangreifbar wlirden - kann nicht gegeben werden. Man 
muB Umfang und Zweck der im Währungsland ergriffenen gesetz
geberischen MaBnahmen in Betracht ziehen. Im vorliegenden Palle 
trifft das Gesetz alle auf die Landeswährung lautenden Verbindlichkeiten 
in gleicher Weise und stellt z. B. nicht ausländjsche G)äuhig;er auders 
oder schlechter als inländische. Und der sowohl ausgesprochene als 
auch offenbar wirklich angestrebte Zweck ist, eine "ReJ_Qr_[l1_ des Wäh
rungswesens des Landes herbeizufilhren, die auf die Oleichwertigkeit 
aller Arten von gesetzlich umlaufenden öf,fen tlichen ZahlungsmittelrLllin
zielt. lJnter diesen Umständen liegt keinebegrlindete Veranlassung vor, 
bei der schwedischen Rechtsanwendung von der oben erwähnten star
ken Ankni.ipfung der Obligationen an den Staat New York abzusehen 
und der dort geltenden Gesetzgebung i.iber die Ungi.iltigkeit von Gold
klauseln die Wirksamkeit fi.ir das "Rechtsverhältnis zwischen Aussteller 
und Inhaber abzuerkennen. Ebenso wenig kann, wie bereits fri.iher fi.ir 
dieses Rechtsverhältnis in seiner Gesamtheit ausgefiihrt worden ist, die 
"Ri.icksicht auf die Staatsangehörigkeit oder den Wohnsitz gewisser Obli
gationsinhaber zu einer anderen Beurteilung der frage nach ihren 
Rechten fi.ihren. 

2. G o 1 d o 11 a r a n 1 e i h e d e r K r e u g e r & T o 11 A 0. 

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 30. Januar 1937 NJA . 
64 (1937) 17. 

Die Aktiengesellschaft Kreuger & Toll hat am 1. März 1929 in New 
York eine 5% ige Anleihe von 50 Millionen Dollar aufgenommen. Die 
Schuldverschreibungen (secured debentures), die auf 1000 $ und 50Q $ 
lauten, sind mit einer Goldklausel versehen und ausdriicklich dem Recht 
von New York in jeder Bez1ehun unterstellt. 

Am 24. Mai 1932 wurde iiber das Vermögen der Kreuger &. Toll AO. 
der Konkurs eröffnet. Während der Durchföhrung des Konkursverfah
rens wurden durch die Joint Resolution vom 5. Juni 1933 die Goldklauseln 
au13er Kraft gesetzt. Nach dem Urteil des Svea ttovrätt vom 25. 2. 36 
sollte die nachfolgende Abwertung des Dollar und die Au13erkraftsetzung 
der Golddollarklauseln keinen Einflu13 auf die angemeldeten Konkursfor
derungen haben. Dieses Urteil ist jedoch vom Obersten Gerichtshof auf
gehoben worden, da die Joint Resolution auch die im schwebenden KQ.u
kursverfahren angemeldeten Schuldverschreibungen ergriffen habe: 

Nach den Bestimmungen in den betreffenden Schuldverschreibun
gen solien die Gesetze des Staates New York Anwendung finden. Info!-
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gedessen sind die daraufhin gegri.indetcn Rechtsverhältnisse auch den Än
derungen unterworfen, die diese Gesetze nach der Ausstellung der 
Schuldverschreibungen erleiden, soweit solche Änderungen zuriickwir
ken. Das ist bei der Joint Resolution der Fall. ... 

Die Verbindlichkeiten lauten nur auf einen Dollarbetrag, der näher 
in Dollargoldmiinzen von oder gleich dem Gewicht und Feingehalt dieser 
Miinzen am 1. März 1929 besfimmt isf .... Wohl haben <lie Trihaoer 
nach dem Wortlaut der Ob]igationen das Recht, an Stelle der Erfill
lung an den genannten d rei amerikanischen Erfilllungsorten die Zahlung 
des Kapitals oder der Zinsen an bestimmten Orten in Europa nach Be
lieben der Gläubiger in der Währung des Zahlungslandes zu fon..lern ... 
Aber wie sowohl aus dem Zusammenhang und dem Wortlaut hervor
geht, bedeutet das noch nicht, dal3 die Obligationen auf mehrere Wäh
rungen nach Wahl der Inhaber lauten, vielmehr geben diese Bestim
mungen nur eine Umrechnungsregel fi.ir den Fall, dal3 der Inhaber an 
Stelle der vereinbarten Dollarleistungcn den Gegenwert in einer anderen 
Wäh rung zu erhalten wilnsch t. 

Die Konkursanmeldung wirkt aisa nur filr Verbindlichkeiten auf 
solche Milnzen oder einen solchen Miinzwert, wie sie die Joint "Resolu
tion vorsieht, und die Joint I~esolution erfal3t - was auch aus der 
Präambel und den Materialien hervorgeht - iede Erfilllung derartiger 
Verbindlichkeiten, ungeachtet der Nationalität oder des Wohnsitzes 
der Schuldner und Gläubiger. Inwieweit die Schuldverpflichtungen bei 
Inkrafttretcn der Resolution nach Kapital oder Zinsen fällig waren oder 
nicht, ist ebenfalls unbeachtlich; dasselbe gilt auch filr den fall, dal3 
schon vor Inkrafttrcten der Resolution der Schuldner in Schweden in 
Konkurs gefallen war und die Forderung rechtzeitig angemeldet 
worden ist. 

Irgendwelche Umstände, nach denen die Joint Resolution bei der 
Beurteilung der Rechtswirkungen der Verbindlichkeiten in der schwe
dischen "Rechtsprechung keine Anwendung finden könnte, sind weder 
vorgebracht worden noch sonst ersichtlich. 

Belgien. 
Anleihen mit alternativer Währungsklausel. 

Trib. de comm. Briissel, 17. 12. 1936, l'Echo de la Bourse (Briissel) 
vom 12. l. 1937 S. 5. 

Die Compagnie Generale de gaz et d'electricite hat im Jahre 1932 in 
~elgientmd der Scfiwe1z eTne A~lelhe ausgege en. 1e Scnulclversc re1 un
gen lauten auf 100 Belgas = 70,06 schweizerische Franken (oder andere Be
träge im selben Verhältnis), zahlbar nac1i Wahl des GTäubigers in Belgj_en 
in Belgg~, in der Schweiz in schweizer1scher Währung. Dazu ist die fol
gende Goldklausel aufgenommen: 

,,Ces deux monnaies~ntendent telles qu'elles sont definies par Ies 
lois monetaires en vigueur au 1 er septembre 1932 (pour le belga, par 
l'arrete royal du 25 octobre 1926 et pour le franc suisse par la loi 
f6derale sur Ja monnaie du 3 juin 1931), notamment en ce qui concerne 
l'equivalence en or, tant pour le titre que pour le poids." 

Die Schuldnerin hat auf Vorlegung der Papiere in der Schweiz 
Zahlun_g in schweizerischen rranken verweigert. ie beruft sich auf 
belgische Königliche eroranung vom 11. 4. 1935. Das Gericht hält 
Verordnung Ti.ir-H!~~..iiVendbar, we1 eme Wa 1 c uld vor1iegt, somit bei 
'Nafilcler sc11we1z nsc n ahrung ~åusscfi11eBhch diese gescnuldet ist und 
die Verordnung vom 11. 4. 1935 nur Schulden in belgischer Währung be
trifft. Nach belgischem Recht besteht also eme Schuld m ~veizer]sc'lu 
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Franken mit giiltiz:!a...Oo.lciklapsel Auch nach dem schweizeriscbeu gec.b.,t, das als das des Zahlungsorts fiir die Erfullungswe1se maBgebend jst, jst dje Goldklausel giiltig. Öie Verordnung des schweizerischen Bundesrats vom 27. 9. 1936 hat die Goldklausel nicht aufgehoben. Ubrigens wäre eine solche schweizerische Bestimmung in Belgien nicfit anwendbar, weil eine operation de caractere international vorliegt. 

Norwegen. 
G o I d d o 1 1 a r a n I e i h e d e r R e g i e r u n g v o n 1922. 

Stadtgericht in Oslo, 17. 11. 1936 1). 
Die Anleihe ist in den Jahren 1922 bis 1928 in den Vereinigten Staaten ausgegeben worden. Die Schuldverschreibungen sind bei der National Clt.y Bank of New York als fiscal agent zahlbar gestellt. Die National City Bank hatte d1e Änle1he zunachst 1m ganzen ii6ernommen und sie dann an den Markt gebracht. --

- Der Klage norwegischer Obligationäre auf Zahlung des Goldwerts wird stattgegeben. Der Zweck der Joint Resolution vom 5. 6. 1933, welche die Goldklausel in Dollarschulden aufhob, sei gewesen, die Amerikaner von ihrer Verpflichtung, in Gold zu zahlen, zu befreien und die Iiortung von Gold zu verhindern. Danach sei nicht anzunehmen, daB sie auch das Schuldverhältnis zwischen einem fremden Staat und des en Staatsangehörigen regeln wolle. Selbst wenn aber der Joint Resolution eine solche Tragweite beigemessen werde, so sei sie auf die Anleihe nicht anwendbar, weil diese nicht dem amerikanischen, sondern dem norwegischen Recht unterliege. Bei einem Darlehen sei zwar im allgemeinen der Wohnsitz des Geldgebers und der Zahlungsort von groBer Bedeutung fiir das anwendbare Recht. In diesem Fall sei ihnen aber weniger Gewicht beizulegen als dem Sitz des Schuldners; denn der amerikani che Geldgeber, die National City Bank, sei als Gläubiger zuriickgetreten und durch die Erwerber der Schuldverschreibungen ersetzt worden. Als Zahlungsagent sei die Bank nur Vertreter des Schuldners und habe sie nur zur piinktlichen Abwicklung der Zahlungen mitzuwirken. Ein (nicht näher bezeichnetes) Urteil des norwegischen Iiöchsten Gerichts aus dem Jahre 1934 unterstiitze die e Entscheidung iiber das anzuwendende Recht. 
Iiiernach sei die Goldklausel in Geltung geblieben. Die Einwendung . in Amerika könne tatsächlich nicht in Gold bezahlt werden, gehe fehl , weil der entsprechende Wert in Papierdollars zu zahlen sei. Ein Verbot, in dieser Weise den Goldwert in den Vereinigten Staaten zu zahlen, sei nicht nachgewiesen. Nach dieser Entscheidung erhielten die amerikanischen Gläubiger weniger als andere. Das sei jedoch nur eine Folge des amerikanischen Gesetzes und könne die anderen Gläubiger nicht beriihren. Soweit Zinsscheine bereits gegen Zahlung des Nennbetrages dem Schuldner ausgehändigt worden sind, wird der Anspruch auf Nachzahlung bis zum Goldwert abgewiesen, weil die Au händigung des die Forderung verkörpernden Papiers eine schuldbefreiende Empfangsbestätigung bedeute, und Vorbehalte bei der Aushändigung vom Schuldner nicht anerkannt worden seien. Die Kosten des Verfahrens werden nicht fiir er tattungsfähig erklärt mit Riicksicht auf die Zweifel iiber die Rechtslage und darauf, daB ausländische Gerichte in verschiedenem Sinne entschieden haben. 
1
) Das Urteil liegt uns in einer Obersetzung vor. Eine Veröffentlichung ist uns bisher nich t bekannt geworden. 

Zeitschr. f. ausl. u. internat. Privatrecht. 11. Jahrgang. 
19 
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Polen. 

Dollargoldklausel. 

In der Z. fiir osteuropäisches Recht, N. F . 3, 414 ff . (Dez. 1936), sind 

eine Reihe von Entsclieidungen des Obersfen Gerichts Polens aus dem Recht 
der Goldklauseln mit einer Anmerkung von Professor Franz von B o s s o w-
s k i, Wilna, mitgeteilt. Iiier sei nur auf die Entscheidung vom 19. 11. 1935 
a. a. 0. S. 412) hingewiesen. In diesem Falle hatten die Parteien, d1e an
scheinend beide in Polen ansässig sind, am 26. 10. 1933, also nach der Dor.:
larabwertung und der Au e ung cier Goldklauseln in den Verem1gten S'taa
ten, vereinbail:, da8 die zwischen ihnen bestehende Dö!Tarschuld nacfi clem 
alten Dollarwe1:t zuriickgezahlt werden solle. Das Oberste Gericht hat diese 
Vereinbarung auf Grund der amerikanischen Joint eso u 10n vom 5. 6. 1933 

s:14f ,fk1r er1iär . lJie Anwenclbar!rertdieses amerikanischen Gesetzes 
erga sic aus rt. 4 Abs. 1 der polnischen Verordnung iiber Forderungen 
in ausländischer Währung vom 12. 6. 1934 (diese Z. 8, 875). Das Gericht 
hat die Frage nicht gepriift, ob die Joint Resolution auch eine solche nach 
ihrem Inkrafttreten getroffene Vereinbarung iiber die Aufwertung einer Dol
larschuld erfaBt. Die Joint Resolution verbietet nach richtiger Auslegung 
die Zahlung von _Q.oldklauselschulden zum Goldwert nicht, son.dero bvbl npr 

die Verpflichtung dazu auf vgl. diese Z. 9, 628, und die Feststellungen der 
englliglen Court of Appea!, diese Z. 10, 683); danach wird auch das Ver
sprechen, eine Goldklauselschuld trotz der Aufhebung der Goldklausel zum 
Goldwert zu erfiillen1 mcht verboten sem und ebenso wohl auch das ver
sprechen, eine einfache Dollarsc uld aus der Zeit vor der Abwertung im 
Goldwert zu begleichen. Wenn die Joint Resolution eine solche Vereinba
rung nicht erfaBt, die Vereinbarung aber etwa nach amerikanischem Recht 
aus anderen Griinden unwirksam ist, so wäre die Frage zu stellen, ob die 
Verweisung auf das amerikanische Recht im Art. 4 der genannten Ver
ordnung sich auf alle die Giiltigkeit einer Goldvereinbarung betreffenden 
Fragen bezieht und nicht nur auf die währungsrechtlichen Bestimmungen 
des Währungsstatuts. 

• 
• 
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Eine fr nzösische firma hatte eine Schuld an eine deutsche. Die von 
ihr beauftra te Banque :Franc;aise Commerciale et financiere (Bank A) 
kaufte von er Banque des' Pays de i'Europe Centrale (Bank B) 
50.000.- RM., it denen die Schuld beglichen werden sollte. Die Bank B 
iibernahm die urchfiihrung der Zahlung unter Vorbehalt aller Devisen
schwierigkeiten uf Grund amtlicher Beschränkungen des Zahlungsver
kehrs und mit de Abrede, daB sie von jeder Verpflichtung frei werde, 
sobald ihr Korrespopdent in Deutschland die Quittung iiber die auftrags
gemäB ausgefiihrte 2 hlung in Iiänden habe. Sie verwandte nun zur Zah
lung nicht freie Reich mark, sondern lieB durch ihren Korrespondenten in 
Deutschland 50.000.- ~M. auf das Postscheckkonto der deutschen Gläu
bigerin einzahlen. Dabei \vurde ein fiktiver Absender mit deutschem Wohn
sitz angegeben. Die Empfängerin erbat darauf die Devisengenehmigung 
fiir den :Fall, daB die Zahl1t1ng von ihrer französischen Schuldnerin her-
stammen sollte, die ihr die ~ahlung angekiindigt hatte. Die Genehmigung 
wurde verweigert und die 5Ö.000.- RM. wurden beschlagnahmt. 

Die Bank A hatte der Ban B den Preis von 282.000 franken gezahlt 
und forderte ihn ietzt zuriick, weil die Zahlung an die deutsche Gläubi
gerin nicht durchgefiihrt worden sei. In zwei Instanzen ist der Klage 
stattgegeben worden. Das Berufung_surteil der Cour d'Appel de Paris vom 
26. 3. 1936 (Revue Critique de Droh International 1936, S. 487 mit Anm. 
von N i b o y e t) stellt sich auf den Standpunkt, daB die Beschlagnahme 
der fiir die Zahlung verwandten Gelder zu Lasten der Bank B gehe, weil 
sie zu der Ausfiihrung ihres Auftrags einen ungesetzlichen Schleichweg 
benutzt habe. DaB die Bank A gewuBt h,abe, daB die Ausfiihrung in Wi
derspruch zu den deutschen Devisengesetzen vorgenommen werde, sei 
nicht bewiesen. Die Bank B könne sich aucil nicht auf die Vertragsklausel 
berufen, daB der Empfang der Quittung durch ihren Korrespondenten ihre 
Iiaftung erlöschen lasse. Wenn die Einzahlung auf das Postscheckkonto 
der Zahlung an den Empfänger gleichkomme, so doch nicht bei Angabe 
eines fiktiven Absenders; Art. 1236 C. civ. verlangt bei Bezahlung einer 
Schuld durch einen Dritten, daB dieser im Namen und zur Befreiung des 
Dritten oder im eigenen Namen handelt. Danach liegt keine auftrags
gemäBe Bezahlung der Schuld vor. Das Berufungsgericht weist auch die 
Rtige zurtick, daB das Tribunal zu Unrecht einen Kauf angenommen habe 
und nicht einen Auftrag. 

N i b o y et betont in der Anmerkung die grundsätzliche Bedeutung 
der Entscheidung: Da die Zahlung in Deutschland geschehen sollte, war 
nach dem deutschen Recht zu beurteilen, welche Zahlungsweise zulässig 
war. Das Eingreifen des ordre public ist mit Recht zuriickgewiesen wor
den. DaB ein Staat Gelder beschlagnahmt, die auf seinem Gebiet fiir eine 
Gesetzesumgehung verwandt worden sind, ist ganz in der Ordnung. Das 
Urteil spricht sogar von fraude å la loi, obwohl es sich um ausländische 
Gesetze handelt. 

,,Notre arret apparait donc nettement constructif sur Ie terrain du 
droit international prive; il marque un pas, un pas serieux meme, Qans 

19* 
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Ja bonne direction, celle de Ja collaboration interetatique, lorsqu'il s'agit 

pour Ies uns, et peut-etre bientöt pour Ies autres, de se soutenir dans 

leur lutte pour leur sauvegarde economique. L'heure devrait etre finie, 

ou sur le terrain juridique, tant par Ja complaisance de leurs iurispru

dences, que par l'appoint de tous Ies egoismes, chaque Etat parait se 

rejourir de l'ennui qui arrive au voisin et s'en voudrait de l'aider en quoi 

que ce soit. Les moeurs juridiques - constations-le, avec notre arret, 

te't;ident å s'epurer." 

1n einem analogen Fa11 hat der Appellhof Paris in einem Urteil vom 
8. 12. 1936 die friihere Entscheidung bestätigt. Der Vertrag wird zu Lasten 
des mit der Zahlung beauftragten Bankiers aufgelöst. Das Urteil bemerkt 
noch, fiir dieses Ergebnis sei es unerheblich, ob man einen verborgenen 
Mangel (vice cache) der gelieferten Devisen oder Nichterfii11ung der von 
der Bank iibernommenen Verpflichtung annehme. (8. 12. 1936, Banque Saiil 
Amar freres contre Societe des transports Oondrand, Recueil Sirey 14. 1. 
1937 S. 6.) 

Dr. Konrad D u d en. 

Der Entwurf eines griechischen Zivilgesetzbuches. 

Von dem Entwurf eines griechischen Zivilgesetzbuches liegen nun
mehr auch der allgemeine Teil 1

) und das Personenrecht 2) vor. Ober 
die Vorbereitungsarbeiten der Zivilrechtskodifikation hat V a 1 i n d a s in 
dieser Z. 7, 161 berichtet. Erschienen sind bereits das Familienrecht, das 
r r a gis ta s diese Z. 9, 384 und das Obligationenrecht, das Tri a n ta
P h y 11 o p o u I os diese Z. 10, 53 behandelt haben. Die Orundgedanken 
des ganzen Oesetzgebungswerkes hat Mac r i s in dieser Z. 9, 586 ff. ge
schildert. Die amtlichen Veröffentlichungen des allgemeinen Teiles und 
des Personenrechts enthalten sowohl die Vorentwiirfe und Motivenberichte 
des Berichterstatters Mari d a k i s wie die endgiiltige Fassung der Ent
wiirfe durch die Redaktionskommission. Der allgemeine Teil beginnt mit 
einleitenden Bestimmungen iiber Rechtsquellen und Rechtsausiibungen, 
denen das internationale Privatrecht angeschlossen wird, und behandelt in 
einem zweiten Abschnitt ,,Allgemeine Lehren" die Rechtsgeschäfte, Ter
mine und Fristen und Verjährung. Im Personenrecht wird das Recht der 
physischen und der juristischen Personen geregelt. 

Die internationalprivatrechtlichen Bestimmungen (Art. 10-38), die 
entsprechend dem bisherigen Recht vom Staatsangehörigkeitsprinzip aus
gehen, lehnen sich eng an das deutsche Einfiihrungsgesetz zum Biirger
lichen Oesetzbuch sowie an das Recht der liaager Abkommen an 3). lier
vorgehoben seien hier die Bestimmungen iiber die Form der Rechtsge
schäfte, nach denen es geniigt, daB das Oeschäft entweder dem Recht des 
Wirkungsstatuts oder der lex loci actus oder dem Recht der Staatsange
hörigkeit eines der Beteiligten entspricht. Oegeniiber dem bisherigen 
Rechtszustand ist wichtig, daB die lex loci actus auch fiir die Form der 
EheschlieJ3ung gelten soi!. Der Entwurf regelt auch die Schuldverhältnis e 

1) 'Ynov{!yeiov LltY.a1oauv17s, ZvvraY.UY.1/ 'E:rrcT:(!07"CI/ 'AartY.OV Y.WOtY.0!; , Zxtöwv 

'AouxoiJ I(wåtY.OS tY.nov17&ev -bno nis Zvv.aY.UY.1is 'Encl:(!Omis, I'evtY.a/, '.,1(!7,ai. 'Ev 

'A&"]vais, fa rov 'E&vtY.oiJ Tvno1(!acpeiov, 1936. 
2) 'lnOV(!"(EiOV LltY.atoa·uv17s, ZvvraY.UY.TJ 'Entr(!On1] 'AartY.OV XWOtY.0!;, Zxtowv 

'AartY.OV KwåtY.OS t,,.rr;ov17&ev -bno 1:-ijs ZvvraY.uY.1is 'Ento(!07'CTj!;, Llixawv ,;wv Il(!OOW71:WV. 

'Ev 'A&17vais_. fa wiJ 'E&vtY.OiJ Tvno1(!acpeiov, 1936. 
3) Vg'l. hieruber im einzelnen Maridakis oben S. lll. 
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aus Verträgen, Art. 29 erklärt das von den Parteien gewählte Recht fur 
maBgebend. Doch soll das Zustandekommen des Vertrags nach dem 
Recht des AbschluBortes beurteilt werden. Im internationalen Erbrecht 
soll för bewegliches und unbewegliches Vermögen gleichermaBen das 
Recht der Staatsangehörigkeit des Erblassers entscheiden. Eine Ausnahme 
wird hier lediglich, ebenso wie beim Ehegtiterrecht und den vermö
gensrechtlichen Wirkungen der elterlichen Gewalt, in Anlehnung an 
Art. 28 EG.BGB. zugunsten abweichender Bestimmungen der lex rei sitae 
gxmacht. Art. 36 lehnt iede Rtick- und Weiterverweisung ausdrticklich 
ao Dr. Ernst von C a e m me r e r. 

Varia. 
Ägypten. 

Die ~estrebungen auf Ab s c h af f u n g d e r Kap i t u l a t i on s
r e c h te h.aben auf der Konferenz zu M o n t r e u x zum AbschluB etner 
Konvention vom 8. Mai 1937 geftihrt, wonach die Ausländer u. a. in Zivil
und liandels achen dem ägyptischen Recht unterworfen sind. ftir eine 
Obergangszeit von 12 Jahren vom 15. 10. 1937 ab bleiben die gemischten 
Oerichte nach MaBgabe einer besonderen Gerichtsverfassungsordnung er
halten; auch können sich die VertragschlieBenden die Austibung der Kon
sulargerichtsbarkeit in Statussachen bis zu diesem Zeitpunkt vorbehalten. 
Vgl. hierzu v. Ta b o ui 11 o t, Die Abschaffung der Kapitulationen in Ägyp
ten, Z. f. ausld. öff. R u. VR Bd. 7 Iieft 3. 

Britisches Reich. 
0 r o B b r i t a n n i e n. 

1. Die R e c i p r o c a I En f o r c e m e n t o f f o r e i g n J u d g m e n t s 
(f r a n c e) 0 r der i n Co u n c i 1, 1936 (S.R&O., No. 609) und die R e
c i p r o c a I E n f o r c e m e n t o 'f f o r e i g n J u d g m e n t s (B e I g i u m) 
0 r der i n Co u n c i 1, 1936 (S.R&O., Nr. 1169) setzen die im Jahre 1934 
mit frankreich und Belgien abgesahlossenen Verträge tiber die gegen~ 
seitige Vollstreckung von ZivilurteiT~n in Kraft; die Verträge sind die 
ersten, die auf Grund des f oreign JLldgment (Reciprocal Enforcement) 
Act von 1933 abgeschlossen worden sind (tiber das Gesetz vgl. diese 
Z. 9, 442 ff.). Die Kassationshöfe, AppellhQfe, erstinstanzlichen Oerichte 
sowie die Iiandelsgerichte der beiden Ländtr sollen als höhere Gerichte 
im Sinne des Teils I des Gesetzes gelten. Die Zinsen von der Urteils
forderung werden nach dem Recht des Urteilsstaates berechnet. 1st ihre 
Iiöhe nicht in dem Urteil selbst angegeben, so scliafft eine Bescheinigung 
des ausländischen Gerichts schltissigen Beweis tiber ihre liöhe. 

2. Das liouse of Commons hat soeben die dritte Lösung eines von 
dem Abgeordneten A. P. Herbert eingebrachten, von der Regierung mit 
Wohlwollen aufgenommenen Entwurfs tiber das S c hei d u n g s r e c h t 
beendet (vgl. 83 L.J. 5, 24, 406). Scheidungsgrtinde sollen in Zukunft auBer 
dem Ehebruch auch die böswillige Verlassung während w~igstens dreier 
Jahre, Grausamkeit sowie die Geisteskrankheit sein, die zu iner ununter
brochenen Behandlung von mindestens 5 Jahren geftihrt {lt. Daneben 
finden sich Erschwerungen der Ehescheidung: Sie soll friih'estens ftinf 
Jahre nach der EheschlieBung erfolgen dtirfen. Auch solien ei :verständ
liche Ehescheidungen durch erweiterte Prtifungspf!icht verhind'ert wer
den. Anderen Neuerungen sind das decree absolute auf Antrag d_es be
klagten Ehegatten, verschiedene Nichtigkeitsgrtinde und die Auflösung der 
Ehe bei vermutetem Tod. Internationalprivatrechtlich wichtig ist, daB die 
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englischen Oerichte auch dann zuständig bleiben, wenn der Ehemann, der 
seine Ehefrau verlassen hat (oder der deportiert wurde), vorher in Eng
land oder Wales domiziliert war. Der Entwurf ist vom ttouse of Lords 
bereits in zwei Lesungen angenommen. 

3. Eine interessante Entscheidung der Chancery Division der ttigh 
Court hatte sich mit der R e c h ts 1 a g e d e r e he m a 1 i g e n a b e s s i
n i s c h en No te n b a n k zu befassen (Bank of Ethiopia v. National Bank 
of Egypt and Liguori, 3 Ali Engl.L.R. 8). Die friihere Bank of Abyssinia 
hatte Forderungen gegen die in England registrierte Beklagte. Auf die 
Klage, die von einigen nach Europa gekommenen Direktoren angestrengt 
wurde, intervenierte der von den Italienern eingesetzte Liquidator mit 
Erfolg. Durch die englische Regierung wurde dem Oericht mitgeteilt, daB 
Bngland die italienische tterrschaft in den besetzten Oebieten Abessiniens 
als de facto Regierung anerkenne. Daraus ergab sich nach zwei Präju
dizien fiir das Oericht die Notwendigkeit, die ttandlungen dieser Regie
rung als reclHmäBig anzuerkennen. Oegeniiber dem ttinweis der Kläger, 
daB der Negus von England noch de iure als tterrscher betrachtet werde, 
und der Berufung auf eine vom fliichtigen Kaiser eigens fiir den Rechts
streit erlassene Verordnung bemerkt der Richter kurz, daB kein Orund 
einzusehen sei, der ernsthaft fiir die Beriicksichtigung jener Verordnung 
angefiihrt werden könne. Nur wenn der de iure tterrscher noch in seinem 
ehemaligen Lande weile und der Oegner nur Teile davon besetzt habe, 
könne möglicherweise die Anerkennung von RegierungsmaBnahmen auf 
solche ttandlungen beschränkt werden, die dem Schutz der Besatzung und 
dem Interesse der Einwohner dienen. Die Bezeichnung des Negus als de 
iure tterrscher bedeute aber nur, dal3 er nach englischer Auffassung ein 
im Augenblick nicht durchsetzbares Recht darauf habe, die Regierungs
herrschaft zuriickzuverlangen. 

4. lfäufig wird in England in jiingster Zeit die Frage erörtert, ob 
nicht fiir die Oerichte in Wa.Jes die w a 11 i s i s c he S p r a c he in irgend
einer Weise als O eri c h ts s p r a c he zugelassen werden soi!. Das 
Eingreifen des Oesetzgebers erschein t nach einer Bemerkung des tter
ausgebers des Law Journal (Bd. 83, 365) nicht ausgeschlossen. An der 
gleichen Stelle ist ein Vortrag des Richters Sir Artemus Jones wieder
gegeben, in dem ein historischer Oberblick iiber das Problem und eine 
Erörterung der fiir die wallisische Forderung sprechenden Oriinde ent
halten sind. 

5. Die Empfehlungen der ersten Berichte des La w R e visio n 
Co mm i t tee sind bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung Oesetz ge
worden (vgl. diese Z. 8, 863; 9, 291, 919 und den Oesetzgebungsbericht fiir 
1935 im nächsten tteft). Daher verdient der 6. Interim. Report besondere 
Beachtung 1). Er befaBt sich mit zwei wichtigen Lehren des englischen 
Rechts der Co ns i der a t i on - D o k tri n und dem sect. 4 des Statute 
of Frauds und des Sale of Ooods Act. Beide sind seit Jahrhunderten 
Orundlage des englischen Obligationenrechts gewesen. Der AusschuB 
empfiehlt nach einer Darstellung der Entstehung \md der Nachteile beider 
Lehren, sect. 4 des Statuts of Frauds und sect. 4~es Sale of Ooods Act 
aufzuheben, die von der juristischen Meinung der genwart fast einstim
mig verurteilt wiirden, und allgemein zu bestimme , daB eine vertrag
liche Verpflichtung, fiir die keine consideration vorhartden is( der schrift-

1) Law Revision Cornmittee Sixth Interim Report (Statute of frauds and 
the Doctrine of Consideration) London 1937 (Cmd. 5449). 
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lichen 1) Form bediirfe. Auch fiir Biirgschaft (guarantee) soll das gleiche 
gelten; insoweit fordern vier AusschuBmitglieder in einem Minderheits
bericht Schriftform. Ist eine consideration vorhanden, so soll auch der 
f~rmlose Vertrag wirksam sein. Auch der in dem beriihmten Pinnel's 
C~se ausgesprochene Rechtssatz, daB die Annahme eines geringeren als 
des Schuldbetrags als Erfiillung die urspriingliche Schuld nicht zum Er
löso\!,en bringt, soll beseitigt werden. Kraft einer gesetzlichen Fiktion 
soll es so angesehen werden, als ob in einem solchen Fall eine valuable 
consideration vorhanden ist (vgl. dazu F. P o 11 o c k, Principles of Con
tract, 1'o. Aufl. S. 187 f.). 

Aud1 eine "past consideration'' soll im Oegensatz zu bisher eine aus
reichende consideration darstellen. Besonders wichtig ist die Stellung
nahme zu ä,,er bindenden Kraft einer Offerte. Auch ohne consideration 
soll bei einer befristeten Offerte angenommen werden, daB das Angebot 
während der B,ist bindend und unwiderruflich ist. 

Der Aussclii4_Bbericht befaBt sich auch mit dem Vertrag zugunsten 
Dritter, der dem englischen Recht im Oegensatz zu den anderen moder
nen Rechten fremd ist. Schon bei der Erörterung der consideration
Doktrin befiirwortet er, daB eine Vertragspartei, die selbst nicht die con
sideration gegeben ha I anspruchsberechtigt sein soi!. Auch wenn keine 
vertraglichen Beziehung~n bestehen, soll ein Dritter, dem a u s d r ii c k-
1 i c h in einem Vertrag etwas versprochen ist, ein eigenes Klagerecht 
erhalten. Im Zweifel kann der Vertrag von den Vertragsparteien auf
gehoben werden, solange der Dritte ihn nicht ausdriicklich oder durch 
lfandlungen iibernommen (daopt) hat. Die bisherigen Versuche, in gewis
sen Fällen mit Formen des englischen Rechts (besonders der Treuhand) 
zu helfen, hätten zu einer unsich~ren und verwirrten Rechtslage gefiihrt. 
Aus theoretischen und praktischen Oriinden sei eine Reform erwiinscht. 
Besonders spreche dafiir das wir schaftliche Bediirfnis des AuBenhan
dels, wo es iiblich sei, daB der Kä fer bei einer Bank zugunsten des 
Verkäufers einen Kredit eröffnet. Zwa hätten die Banken bisher davon 
abgesehen, sich bei Streitigkeiten auf ju ·stisch-technische Verteidigungs
möglichkeiten zu berufen, in wirtschaftli en Notzeiten könne dies aber 
anders werden. 

S c h o t t 1 a n d. 
Ein von dem Staatssekretär fiir Schottland eingesetzter AusschuB hat 

soeben einen Bericht erstattet, der wichtige R. e f o r m v o r s c h 1 ä g e 
z u m E he s c h 1 i e B u n g s r e c h t enthält 2). Alle irregulären Eheschlie
Bungsformen (vgl. dariiber diese Z. 5, 419) sollef\ abgeschafft werden. 
Dadurch werden besonders die Oretna Oreen-Ehen betroffen, iiber deren 
Umfang während der letzten zehn Jahre eine dem B_ericht beigegebene 
Statistik Angaben enthält: Nach dem unvollständigen Register des 
Eigenttimers von Oretna Blacksmith's Shop sind iährlic durchschnittlich 
etwa 300 derartiger Ehen geschlossen worden. Währen einiger Jahre 
solien auch andere ,,priests" das gewinnbringende Ges häft ausgeiibt 
haben. Neben die bisher allein mögliche EheschlieBung v den Oeist-

1) Maschinenschrift und Druck solien ausreichen und Untersch "ft nicht er
forderlich sein (Report nr. 30). 

2) Report of the Departmental Committee Appointed to Enquir into the 
Law of Scotland Relating the the Constitution of Marriage, London 19 7, Cmd. 
5354. 
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lichen 1) soll die zivile Eheschliel3ung als zweite reguläre Form der Ehe
sch\iel3ung eingefiihrt werden. Sie wurde von sämtlichen vor dem Aus
sch~ vernommenen Zeugen einschliel31ich der Vertreter der Kirche be
fiirwortet. Die Ankiindigung der beabsichtigten Eheschliel3ung soll der 
PerSOJilenstandsbeamte am Wohnort des oder der Verlobten sieben Tage 
lang af\',hängen; erfolgt kein Widerspruch, so kann die Eheschliel3ung vor 
einem Personenstandsbeamten und zwei Zeugen erfolgen. 

Internationalprivatrechtlich enthält der Bericht einen Vorschlag, des
sen Orund aus den beigegebenen Erläuterungen nicht klar wird. Während 
der Ausschul3 an sich es nicht fiir erforderlich hält, dal3 Eltern oder Vor
mund der beabsichtigten Eheschliel3ung Minderjähriger zustimmen miissen, 
schlägt er eine Ausnahme fiir den Fall der Eheschlie13ung zwischen einem 
Schotten und einem Ausländer vor. Die von einem schottischen Minder
jährigen in Schottland mit einem Ausländer geschlossene Ehe soll null 
und nichtig sein, wenn nicht die Zustimmung "of the minor's parent or 
guardian" gegeben ist. Die Begriindung fiihrt hierzu an, in den letzten 
Jahren hätten viele junge schottische Mädchen mit Ausländern Ehen ge
schlossen, die nach schottischem Recht giiltig, nach dem Domizilrecht 
des Ausländers aber ungiiltig gewesen seien. Um die unerwiinschtesten 
dieser Fälle zu vermeiden - meist diirfte es sich um Ehen indischer 
Studenten gehandelt haben - soll der erwähnte Konsens gefordert 
werden. 

C e y I on. 

Auf Orund der sect. 6 des Merchant Shipping (International Labour 
Conventions) Act, 1925 ist durch die The Merchant Shipping (Internatio
nal Labour Conventions) (Ceylon) Order, 1937 (Stat.R. & 0. 1937 No. 235) 
angeordnet worden, dal3 das Jiauptgesetz auch auf britische, in Ceylon 
registrierte Schiffe mit einigen näher bestimmten Abweichungen Anwen
clung finden soi!. 

I n d ien. 

Mit dem Arbitration (Protocol ancl Convention) Act 1937 (Act 6 vom 
4. März 1937) ist Indien dem internationalen Abkommen iiber S c h i e d s
v e r t r ä g e beigetreten. 

S ii d a f r i k a. 
Der I ns o I v en c y A c t 1936 (Nr. 24. v. 1936) enthält abgesehen von 

weniger wichtigen Einzelänclerungen eine Zusammenfassung der bisherigen 
konkursrechtlichen Bestimmungen. 

S ii d - A u s t r a I i e n. 
Eine Reihe von zivilrechtlich bedeutsamen Oesetzen haben die älte

ren zersplitterten Rechtsquellen einheitlich zusarnmengefal3t und dabei in 
Einzelhei ten geändert. 

1) Die Angabe dieser Z. 5, 419 ilber die gewöhnlichen for1nen der Ehe
schlieflung ist zu berichtigen. Bisher wird der Personenstandsbeamte nur tätig, 
wenn Verlobte das kirchliche Aufgebot vermeiden wollen, die Eheschli J3ung selbst 
hat aber in jedem fall vor einem Geistlichen zu erfolgen. 
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1. Der L a w o f P r o p e r t y A c t, 1936, vom 3. Dezember 1936 
(! Edw. _YIII, No. 2328) enthält nicht nur das Immobiliarrecht im eigent
hchen ?mne, sondern auch das gerichtliche Verfahren auf Teilung von 
bewegl!chem und unbeweglichem Vermögen, die Anfechtung von Ver
mögensilbertragungen zur Schädigung von Gläubigern sowie die Rechis
stellung der Ehefrau. Die sect. 92 ff. ilbernehmen för Sild-Australien die 
wichtigsten Bestimmungen des englischen Law Reform (Married Women 
and Tortfeasors) Act, 1935. 

2. Der M a r r i a g e A c t, 1936 vom 26. November 1936 (I Edw. VIII, 
No. 2325) behandelt die EheschlieBungsform und die Ehehindernisse. 

3. Der L a n d 1 o r d a n d T e n a n t A c t, 1936 vom 5. November 
1936 (I Edw. VIII, No. 2301) faBt nich t das gesamte Pachtrecht, sondern 
nur besonders unilbersichtliche Teile zusammen, z. B. den Verfall des 
Pachtrechts (f o r f ei t u r e) und die Pfändung wegen rilckständiger 
Pacht (d i s t r e s s f o r r e n t). 

4. Der W i 11 s A c t, 1936 vom 5. November 1936 (I Edw. VIII, 
No. 2302) faBt ejnige erbrechtliche Bestimmungen neu, insbesondere ilber 
Testamentsfähigkeit, Testamentsform und die Auslegung von Testa
menten. 

5. Der B i r t h a n d D e a t h s R e g i s t r a t i o n A c t, 1936 vom 
3. Dezember 1936 (I dw. VIII, No. 2335) enthält auBer dem Recht der 
Personenstandsregister auch eine neue Regelung des Legitimationsrechts. 
Es besteht aus einer Verbindung der älteren sildaustralischen Legitima
tionsgesetze mit dem Legitimationsgesetz des · Mutterlandes von 1926. 
Sect. 38 hat folgenden Wortlaut: ,,Wenn die Eltern eines unehelichen Kin
des einander nach Inkrafttr ten dieses Gesetzes heiraten, so macht die 
EheschlieBung das uneheliche :L(ind vom Tage der EheschlieBung an ehe
lich, malls der Vater zur Zeit der: EheschlieBung in Sildaustralien domiziliert 
ist." Eine Rilckwirkungsvorschri t war nicht notwendig, weil Siid-Austra
lien schon friiher die Legitimation kannte; die nach frilheren Legitima
tionsgesetzen Legitimierten sollen a ch im Sinne des neuen Gesetzes als 
legitimiert gelten. Die internationalprlvatrechtlich bedeutsame sect. 43 wie
derholt wörtlich die sect. 8 des englischen Legitimacy Act, 1926. 

6. Der S a I e o f G o o d s A c t A me n dm en t A c t, 1936 vom 
19. November 1936 (I Edw. VIII, No. 2309) filgt dem Sale of Goods Act 
eine sect. 75 a ein. Ausdrilckliche oder stil1schweigende Bestimmungen in 
Kaufverträgen ilber Wolle, daB bei der Preisberechnung vom Gewicht der 
Wolle ein (gewöhnlich als d raft allowance be,zeichneter) Abzug gemacht 
werden soll, sind nichtig. Das Gesetz tritt aut Anordnung des Gouver
neurs in Kraft, wenn die ilbrigen australischen Staaten sowie Neu-Seeland 
und die Sildafrikanische Union ein gleiches Oesetz in Kraft gesetzt 
haben. 

7. Der R o a d T r af f i c A c t A me n dm en t A c t, 1936 vom 
3. Dezember 1936 (I Edw. VIII, No. 2332) enthält neben vielen verkehrs
rechtlichen Vorschriften in seinem Teil II A auch die Einfilhrung eines 
Haftpflichtversicherungszwanges för Kraftfahrzeuge. Die Regelung weist 
interessante Abweichungen gegeniiber dem englischen Gesetz auf. So kann 
der durch ein Kraftfahrzeug Verletzte, der nicht die Identität des Kraft
fahrzeuges nachweisen kann, gegen einen nominal defendant, der von 
einer Behörde bestellt wird, klagen. Auf Grund des erlangten Urteils kann 
er von den zur Zeit des Unfalls zur Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Gesellschaften Befriedigung verlangen. Die Verteilung unter den Ver-
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sicherungsgesellschaften erfolgt sodann nach dem Prämieneinkommen des 
vergangenen Jahres. 

Der Me r c anti 1 e La w A c t, 1936 vom 24. September 1936 (I Edw. 
VIII, No. 2285) faBt eine Anzahl handelsrechtlicher Oesetze mit geringfögi
gen Abänderungen zusammen. Er handelt von der Verfögung durch Iian
delsagenten, von Konnossementen, Oarantieverträgen, Lohnpfändung und 
Rilckversicherung. 

BloBe Konsolidationen sind der Li mitat i on o f A c t i on s A c t, 
1936 vom 13. August 1936 (I Edw. VIII, No. 2268), der T r u s te e A c t, 
1936 vom 13. August 1936 (I Edw. VIII, No. 2270) und der W r on g s 
A c t, 1936 vom 13. August 1936 (I Edw. VIII, No. 2267). 

\i\' e s t a u s t r a I i e n. 

Der Trade Descriptions and f alse Advertisements Act, 1936 (1 Edw. 
VIII Nr. 42) von Interesse, trifft ein umfas endes Verbot falscher Anzei
gen. Jede in einem wesentlichen Punkte vorsätzlich falsche Anzeige -
hierbei sprechen verschiedene gesetzliche Vermutungen för Vorsatz -, 
die die VeräuBerung von unbeweglichen oder beweglichen Vermögens
gegenständen befördern oder clie Benutzung oder den Verbrauch erhöhen 
oder irgend jemand veranlassen soll, Verpflichtungen in Bezug auf sol
ches Vermögen oder solche Dienste einzugehen, ist strafbar. filr die 
zweite und folgende Obertretung des Oesetzes sind auch freiheitsstrafen 
angedroht. Die ilbrigen Bestimmungen des Oesetzes, die einen Zwang zu 
genauer Bezeichnung (tråde description) vorschreiben, gelten nur för be
stimmte Warengruppen (Bekleidung und Rohstoffe dafilr, die ganz oder 
hauptsächlich aus Wolle bestehen, Bettzeug, Bettdecken, flanelle, Mehl, 
Möbel, Karosserien) . Diese Waren, zu dcnen durch Verordnung noch wei
tere hinzukommen können, diirfen nur feilgehalten werden, wenn eine 
trade description an ihnen angebracht i t. Diese hat nach besonderer 
Vorschrift Angaben ilber Quantität, Qualität, Herkunftsort, Hersteller, 
Herstellungsweise und Rohstoff anzugeben. Bei jedem Verkauf solcher 
Waren ist die trade description als implied condition anzusehen. Die 
nähere Ausgestaltung des Bezeichnungszwanges ist weitgehend Ausföh
rungsbestimmungen vorbehalten. 

Danzig. 

An Stelle der Erbhofverordnung von 1935 (O.Bl. S. 1124) und 1936 
(O.Bl. S. 37) treten folgende Verordnungen vom 15. Mai 1937: 1. Die Erb
hofverordnung (O.Bl. S. 359), 2. die Erbhofrechtsverordnung (O.Bl. 
S . 370), 3. die Erbhofverfahrensordnung (O.Bl. S. 384). 

Frankreich. 

1. Oesetz vom 2. 2. 1937 (J.O. 4. 2. 1937 p. 1458). Das Oesetz ändert 
das in dieser Z. 1, 274 ff. abgedruckte Oesetz vom 30. 6. 1926 ilber die so
genannte p r o p r i et e c o mm e r c i a 1 e, das bereits durch die Oesetze 
vom 22. 4. 1927 (wiedergegeben in unserer Z. 2, 638 ff.) und vom 13. 7. 
1933 (vgl. hierilber unsere Z. 8, 529 ff.) abgeändert worden war. Zum 
Schutz des rechtsunkundigen Mieters wird bestimmt, daB das Verlangen 
nach Verlängerung des Mietvertrages nicht mehr durch eingeschriebenen 
Brief, sondern nur noch durch ,,acte extrajudiciaire" unter Mitwirkung des 
huissier gestellt werden kann. 
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2. Oesetz vom 13. 2. 1937 (J.O. 14. 2. 1937 p. 1914). Das Oesetz bringt 
die bisher ohne hinreichenden Orund verschieden geregelte e r b -
r e c h t 1 i c he Behandlung der billigen Wohnungen (habitations a bon 
marche) im Oesetz vom 5. 12. 1922 und des unangreiibaren Pamilienguts 
(bien de famille insaisissable) im Oesetz vom 12. 7. 1909 miteinander in 
Einklang. Dabei wird die R.egelung der Erbfolge bei den habitations a bon 
marche im wesentlichen auch auf die biens de famille erstreckt. Aus der 
bisherigen R.egelung der biens de famille bleiben jedoch aufrecht erhalten 
und werden auf die habitations a bon marche erstreckt die Möglichkeit, 
die Erbteilung bis zur Volliährigkeit des jiingsten Kindes aufzuschieben 
und gegebenenfalls fiir diese Aufschiebung eine Entschädigung zu ge
währen. Die neue R.egelung gi!t nicht nur erb-, sondern auch bei ehe
giiterrechtlichen Auseinandersetzungen. 

3. Oesetz vom 18. 2. 1937 (J.O. 19. 2. 1937 p. 2274) betreffend die Ab
änderung des Art. 6 der loi monetaire vom 1. 10. 1936 ( vgl. hierilber den 
Bericht oben S. 271). 

4. Dekret vom 8. 3. 1937 (J.O. 11. 3. 1937 p. 2931). Die Bestimmungen 
der Dekrete vom 29. 12. 1901 und 2. 8. 1902 tiber die Befugnis diploma
tischer Vertreter und Konsuln, in bestimmten Ländern die E he s c h 1 i e
B u n g eines Pranzosen mit einer Ausländerin vorzunehmen, werden auf
gehoben und zugleich die Länder festgestellt, in denen eine solche Ehe
schlieBung nunmehr vorgenommen werden kann. 

5. Oesetz vom 10. 3. 1937 (J.O. 11. 3. 1937 p. 2930). Dber das Oesetz, 
das die Bestimmungen der loi monetaire vom 1. 10. 1934 ilber die B e
w i r ts c h af t u n g des O o 1 d e s aufhebt, vgl. den Bericht oben S. 271. 

6. Dekret vom 25. 3. 1937 (J.O. 8. 4. 1937 p. 4019). Veröffentlichung 
der Brilsseler Konvention vom 25. 8. 1924 ilber die Vereinheitlichung be
stimmter R.egeln des Ko n no s se me n ts r e c h ts. Ein Zusatz hierzu: 
J.O. 29. 6. 1937 p. 7355. 

7. Oesetz vom 31. 3. 1937 (J.O. 1. 4. 1937 p. 3722). Das vorläufige 
Moratorium des Oesetzes vom 21. 8. 1936 fiir verschiedene Verbindlich
keiten bestimmter Kaufleute und Oewerbetreibender, das bereits durch 
Oesetz vom 24. 12. 1936 verlängert worden war, ist erneut bis zum 
30. 6. 1937 verlängert worden. V gl. unten 13. 

8. Dekret vom 3. 4. 1937 (J.O. 6. 4. 1937 p. 3925). Veröffentlichung 
und Durchfiihrung des Protokolls vom 30. 7. 1936 zur Auslegung von 
Art. 10 der ttaager Konvention vom 20. l. 1930 iiber die I mm u n itä t 
d e r B a n k f il r i n t e r n a t i o n a 1 e Z a h 1 u g e n. 

9. Oesetz vom 5.4.1937 (J.O. 6. 4. 1937 p. 3923, B richtigung J.O. 12. 5. 
1937 p. 5178). § 5 des Art. 1384 Code civil ilber die Ii af t u n g d e r 
Lehrer fiir die unerlaubten liandlungen der ihrer Aufsicht Unterwor
fenen wird dahin abgeändert, daB die Lehrer nicht mehr wie bisher den 
Entlastungsbeweis zu fiihren haben, sondern daB der Schadenersatz Ver
langende ihr Verschulden nachweisen muB. Gleichzeitig \\'.ird die R.ege
lung des Gesetzes vom 20. 7. 1899, nach der anstelle der Lehrer der 
Staat haftete, durch neue Bestimmungen iiber die Staatshaftung ersetzt, 
die zugleich auch die Möglichkeit des R.uckgriffs des Staates gegen den 
Lehrer regeln. 

10. Dekret vom 12. 6. 1937 (J.O. 13. 6. 1937 p. 6597). Durch decret-loi 
vom 8. 8. 1935 waren die Art. 4, 32, 33 und 34 des Gesetzes ilber die 
Oesellschaften vom 2-1. 7. 1867 ilber die Bestellung und Zusammensetzung 
der R.evisionskommission (commissaires de contröle) bei Akti en g e-
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se 11 s c h af te n geändert worden (vgl. diese Z, 10, 832 ff.). Dabei war 
orgesehen, daB bei bestimmten Gesellschaften die Kommissare aus einer 

amtlich aufgestellten Liste genommen werden miissen. Das vorliegende 
De ret ändert die Durchfiihrungsverordnung vom 29. 6. 1936 iiber die 
Aufstellung dieser Liste. 

11. Durch Gesetz vom 30. 6. 1937 (J.O. l. 7. 1937 p. 7429) ist das 
oben 7. erwähnte M orat ori u m der Gesetze vom 21. 8., 24. 12. 1936 
und 31. 3. 1937 erneut bis zum 30. 11. 1937 verlängert worden. 

12. Gt;setz vom 30. 6. 1937 (J.O. 1. 7. 1937 p. 7418). Die Regierung 
wird e r m ä c h t i g t, bis zum 31. S. 1937 durch vom Ministerrat be
schlossene Verordnungen alle MaBnahmen zu treffen, die geeignet sind, 
die Abwehr von Angriffen auf den Staatskredit, den Kampf gegen die 
Spekulation, den wirtschaftlichen Wiederaufbau, die Preiskontrolle, das 
Gleichgewicht des Staatshaushalts und der ,,tresorie de la defense" und, 
ohne Devisenkontrolle, die Verteidigung der Bestände der Bank von 
Frankreich zu sichern. Diese Verordnungen miissen innerhalb von drei 
Manaten nach Verkiindung dieses Gesetzes, iedenfalls aber in der ersten 
Sitzung der auBerordentlichen Session von 1937 den Kammern zur Be
stätigung vorgelegt werden. 

13. Dekret vom 30. 6. 1937 (J.O. 1. 7. 1937 p. 7431) zur Änderung der 
1 o i monet a i r e vom 1. 10. 1936 1) und Genehmigung eines mit der 
Bank von f rankreich geschlossenen Abkommens. 

Art. 1: Die Bestimmungen der Art. 2 und Art. 3 § 1 der loi monetaire 
vom 1. 10. 1936 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

,,Art. 2. Der neue Goldgehalt des Franken, der französischen 
Währungseinheit, wird später durch eine im Ministerrat zu be
schlieBende Verordnung festgesetzt werden. 

Die Bedingungen der Goldeinlösung der Noten der Bank 
von Frankreich werden ebenfalls durch eine im Ministerrat zu 
beschlieBende Verordnung festgesetzt werden. 

Art. 3 - § 1. Bis zum Inkrafttreten der ersten im vorste
henden Artikel vorgesehenen Verordnung wird ein Ausgleichs
fonds die Aufgabe haben, das Verhältnis des Franken und der 
ausländischen Devisen zu regeln." 

Art. 2: Das am 30. 6. 1937 zwischen dem Finanzminister und dem 
Gouverneur der Bank von f rankreich getroffene Abkommen, dessen 
Wortlaut dem vorliegenden Dekret als Anhang beigefiigt wird, wird ge
billigt. 

Art. 3: Die Bestimmungen der Verordnung vom 28. 6. 1937 iiber den 
Zahlungsaufschub fiir liandelswechsel und andere liandelsverbindlichkei
ten in Gold oder ausländischen vVährungen werden bestätigt 2). 

Art. 4: Die vorliegende Verordnung wird den Kammern zur Bestäti
gung gemäB den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. 6. 1937 3) vorgelegt 
werden. 

14. Dekret vom 1. 7. 1937 (J.O. 2. 7. 1937 p. 7498) zur Bekämpfung 
ungerechtfertigter P r ei se r h ö h u n g en. Die Verordnung verbietet 
jede Preiserhöhung im GroB-, Zwischen- und Kleinhandel sowie jede Er-

1
) Vgl. diese Z. 10, 668 ff. und oben S. 271. 2) Vgl. hierzu oben 12. 

3) Oben 14. 
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höhung der Tarife von industriellen und Ifandelsunternehmungen gegen
iiber dem Stande vom 28. 6. 1937. Doch können Preissteigerungen geneh
migt werden, die durch die Preiserhöhung von Einfuhrwaren oder durch 
die Auferlegung öffentlicher Lasten hervorgerufen werden oder von dem 
zentralen PreisiiberwachungsausschuB als berechtigt anerkannt werden. 
Auch Preiserhöhungen bei gewissen leicht verderblichen Lebensmitteln 
und Agrarprodukten können zugelassen werden. Es werden Preisiiber
wachungskommissionen fiir die einzelnen Departements und ein zentraler 
PreisiiberwachL1ngsausschul3 beim Finanzministerium gebildet. 

Italien. 

1. R.D.-L. 24. 7. 1936, n. 1548; O.U. 26. 8. n. 197; Lex 1376, Leggi 813. 
Zum Oesetz umgewandelt (mit Abänderungen): L. 3. 4. 1937, n. 517; O.U. 
29. 4. n. 99; Lex 634, Leggi 390. Bestimmungen iiber die R.echnungsrevi
soren der Iiandelsgesellschaften, R. D. 10. 2. 1937, n. 228; 0. U. 15. 3. n. 62; 
Lex 407, Leggi 258. Ausfiihrungsbestimmungen. Das Justizministerium 
fiihrt eine Liste amtlich bestellter R. e c h n u n g r e v iso r en, iiber deren 
Auswahl und Oberwachung die beiden Dekrete nähere Bestimmungen 
treffen. Die Iiandelsgesellschaften sind verpflichtet, mindestens einen oder 
zwei ihrer R.evi oren aus der amtlich aufgestelltcn Liste zu wählen, die 
iibrigen vorgeschriebenen zwei bis drei R.evisoren können im R.ahmen 
des Art. 2 frei gewählt werden (Art. 1). 

2. L. 4. 1. 1937, n. 34; 0. U. 3. 2., n. 27; Lex 163, Leggi 84. Zustim
mung zu dem Protokoll vom 27. 3. 1931 iiber die Anerkennung der Zu
ständigkeit des Internationalen Ständigen Oerichts
h o f e s zur Auslegung der lfaager Konventionen iiber internationales 
Privatrecht. 

3. L. 14. 1. 1937, n. 106; 0. U. 22. 2., n. 44; Lex 263, Leggi 157. Ab
kommen mit Deutschland vom 9. 3. 1936, iiber die Anerkennung und 
V o 11 s t r e c k LI n g g e r i c h t 1 i c h e r E n t s c h e i d LI n g e n in Zivil
Llnd Iiandelssachen (vgl. dazu R.GBI. 1937 II 143), ratifiziert am 19. 3. 
1937; 0. U. 30. 3., n. 74; Leggi 306. 

4. Buch 1 und 3 des endgiiltigen Entwurfs zum Co d ice c i v i I e 
sind nunmehr von der Komrnission ~rtiggestellt und veröffentlicht 
worden. 

5. In einem Vortrag im Circolo Giuridico di Napoli (Poro It. 1937. 4. 
132) untersucht Professor Enrico Soprano eingehend die frage, ob nicht 
die R. e f o r m d e s C o d i c e d i c o m m e, r c i o zu einem codice 
dell' econornia corporativa fiihren mii se, um dem gesamten wirtschaft
lichen Leben der Nation in alle n seinen f onnen gerecht zu werden. Die 
bisherige Gesetzgebung habe insbesondere <len pröduktiven Kräften der 
Wirtschaft, nämlich Landwirtschaft und lndustrie, n(cht geniigend R.ech
nu:ng getragen. 

6. In der ersten Sitzung der neugebildeten Kommission zur R.eforrn 
des U r he b e r r e c h ts vom 21. Dezember 1936 formulierte der Pro
pagandaminister Dino Alfieri in seiner Ansprache als Orundaufgaben der 
R.eformarbeit neben einer VereinheitlichL111g und technischen, Verbesserung 
der Normen iiber den Schutz von Oeisteswerken, ,,mettere ln luce la irn
portanza della produzione delle opere dello ingenio nella vita elia Nazione 
italiana e fascista" und ,,conformare tutti le disposizioni alle pre'messe della 
giustizia e dell' equittt fascista" (II Diritto di Autore 1937, 38). 
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Luxemburg. 

1. Oesetz vom 27. Mai 1937, betr. die Abänderung und Vervollstän
digung der Art. 1153 und 1905 des Code civi!, Memorial Nr. 40. Die Vor
schrift, dal3 der V e r z u g s s c h a d en bei Zahlungsverbindlichkeiten auf 
die gesetzlichen Verzugszinsen beschränkt ist, wird dahin ergänzt, dal3 
der O!äubiger, ,,dem der ri.ickständige Schuldner unabhängig von der 
Verzögerung durch sein Verschulden einen Nachteil verursacht hat", An
spruch auf weiteren Schadensersatz hat. 

2. Oesetz vom 7. Juni 1937, betr. die Reform des Oesetzes vom 
31. Oktober 1919 i.iber die gesetzliche Regelung des D i e n s tv e r t r a -
g e s d e r P rivat a n ges te 11 te n, Memorial Nr. 44. Das Oesetz trifft 
in 32 Artikeln eine eingehende Regelung, die nicht zum Nachteil des An
gestellten abgedungen werden kann (Art. 2 Abs. 2). 

Niederlande. 

1. Nach dem Oesetz vom 31. Mai 1937 (Stbl. no. 205) i.iber die Neu
regelung der P a c h t bedarf der Pachtvertrag (dessen Oegenstand nach 
Art. 1 nur Orundeigentum ist) der Schriftform (Art. 6). Zur :Förderung 
des Pachtwesens, Beratung in Pachtangelegenheiten usw. können beson
dere Oesellschaften gebildet und als Pachtbi.iros anerkannt werden 
(Art. 59). Das neue Pachtgesetz tritt an Stelle der §§ 1624-1636 B. W. 

2. Durch das Oesetz vom 24. Mai 1937 (Stbl. no. 203) betreffend Ver
änderungen des Krisenpachtgesetzes von 1932 wird das P a c h t no t -
r e c h t fi.ir Landpächter bis längstens 1943 verlängert (s. dazu Duden in 
dieser Z. 8, 901). Während bisher die Pachtzinsen nur aus solchen Ver
trägen in einem besonderen Verfahren herabgesetzt werden konnten, die 
vor dem 1. Januar 1932 abgeschlossen waren, fallen nunmehr alle vor 
dem 1. Januar 1937 geschlossenen Pachtverträge unter das Krisenpacht
gesetz. 

3. Oesetz vom 25. Mai 1937 (Stbl. no. 801) ilber die Allgemeinver
bindlichkeits- und Unverbindlichkeitserklärung von Bestimmungen von 
Kollektivarbeitsverträgen. Der Minister filr soziale Angelegenheiten er
hält die Befugnis, Bestimmungen aus K o 11 e k t i v v e r t r ä g e n, die 
filr die Mehrheit der in einem Oewerbe tätigen Personen gelten, för das 
ganze Land oder fi.ir Teile des Landes filr allgemein verbindlich zu er
klären (Art. 2). Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig (Art. 3). 
Auch kann der Minister einzelne Bestimmungen in Kollektivarbeitsver
trägen fi.ir unverbindlich erklären, wenn es die Belange der Allgemein
heit erfordern (Art. 8). 

4. Oesetz vom 24. Mai 1937 (Stbl. no. 204) i.iber Mal3regeln zur Nich
tigkeitserklärung von Ooldklauseln in bestimmten Verträgen. Siehe dazu 
den Bericht ilber Ooldklauseln oben S. 275. 

5. Oesetz vom 21. Dezember 1936 (Stbl. no. 209) zur Veränderung 
des Oesetzes ilber die niederländische Staatsangeh_örigkeit, zur Ausfi.ih
rung einzelner Bestimmungen der Konvention betref(end bestimmte rra
gen bei Konflikten der Staatsangehörigkeitsgesetze \md des Protokolls 
betreffend einen __ rall von lieimatlosigkeit. Das Oesetz t~t gleichzeitig pit 
zwei weiteren Anderungsgesetzen (Stbl. 1936 no. 912 u~d 913) zur An
derung des niederländischen S ta a t s a n g e h ö r i g k e i ts r e c h t e s 
am 1. Juli 1937 in Kraft getreten. Durch die Gesetze vo111_ 21. 12. 1936 
(Stbl. no. 99 R, 99 Q, 99 P) haben sich die Niederlande der I:"Iaager Kon
vention vom 12. Apri! 1930 ilber bestimmte :Fragen bei Kohflikten der 



• 

• • 

Mitteilungen. 303 

Staatsangehörigkeitsgesetze und den liaager Protokollen vom 12. April 
1930 iiber einen Fall von lieimatlosigkeit und betreffend die Militärdienst
pflicht in bestimmten Fällen von doppelter Staatsangehörigkeit ange
~.chlossen (s. dazu Z. f. ausl. öff. Recht u. Völkerr. 1937 lieft 3). Die 
Ande~ungen betreffen im wesentlichen den Erwerb und Verlust der nie
derländischen Staatsangehörigkeit von Frauen und Kindern. 

6. ln Vorbereitung befindet sich ein neues Umlegungsgesetz zur :Er
setzung des Gesetzes vom 31. Oktober 1924 (Stbl. no. 481) iiber Vor
schriften 'Zur La n d u m 1 e gun g (Ruilverkavelingswet) und des Ände
rungsgesetzes vom 22. 11. 1934 (Stbl. no. 597). (Veränderter Gesetzent
wurf: Beil. z. N.J.B. vom 12. Juni ]937, Nr. 3520). 

Ferner hat die Regierung einen Gesetzvorschlag zur Änderung der 
Bestimmungen iiber das K i n d s c h af ts r e c h t eingereicht. Geplant ist 
eine umfassende Neuregelung der Vorschrift des B.W. ftir Minderjährige, 
Vormundschaft u w. (Kon. Boodschap vom 10. April 1937; Beil. z. N.J.B. 
vom 24. April 1937, Nr. 17.) 

Österreich. 

1. Bundesgesetz, womit das Gesetz betreffend die Lebensversiche
rungsgesellschaft ,,P h ö n i x" BOB!. Nr. 107/1936 abgeändert wird 
(3. ,,Phönix"-Gesetznovelle), vom -1. 2. 1937, BOB!. Nr. 33/1937. Die bis
herige Entscheidungsbefugnis der Aufsichtsbehörde, ob ein Lebensver
sicherungsvertrag zum inländischen Lebensversicherungsbestande gehört 
(fiir den die im Prämienreserveregister eingetragenen Werte zur aus
schlieBlichen Befriedigung dienen) wird durch eine ausftihrliche gesetzliche 
Regelung dieser Frage abgelöst. 

2. Verordnung des Bundesrninisters ftir Justiz iiber den Erwerb von 
Rechten an u n b e w e g 1 i c h en S a c h en durch Angehörige des Kö
nigreiches Jugoslawien vom 31. 3. 1937, BOB!. Nr. 93/1937. Die Verord
nung vom 3. 4. 1929, BOB!. Nr. 138/1929, womit jugoslawische Staatsan
gehörige (mit Ausnahme der in einer Gemeinde des ehemaligen König
reiches Montenegro heimatberechtigten) zum Erwerb an Rechten an unbe
weglichen Sachen gleich Inländern zugeJassen wurden, wird aufgehoben. 
Eine Dbergangsbestimmung wird getroffen. - Somit ist för den Grund
stiickserwerb durch Jugoslawen wieder der fallweise Nachweis der Ge
genseitigkeit gemäB § 33 ABGB. erforderlich (vgl. BOB!. Nr. 106/1928). 

3. Bundesgesetz, betreffend Bestimmungen iiber G o 1 d k 1 a u s e 1 n 
(Goldklauselgesetz), vom 27. 4. 1937, BOB!. Nr. 130/1937. S. oben S. 267 . 

Polen. 

1. Gesetz vom 14. April 1937 .iiber Arbeitskollektivverträge, Dz.U.R.P. 
Nr. 31 vom 24. April 1937 Pos. 242 (Poln. Ges. u. VO. 1937 S. 154). 

Diese för das ganze Staatsgebiet geltende Erstregelung des Rechts 
der Ko 11 e k t i v v e r t r ä g e ist am 1. Juni 1937 in Kraft getreten. Sub
sidiär gilt neben den zwingenden Bestimmungen des Gesetzes (Art. 1 
Abs. 4), die allgemeine Vertragsregelung des Gesetzbuches der Schuld
verhältnisse (Art. 1 Abs. 3). Zum AbschluB von Kollektivverträgen sind 
gemäB Art. 3 Abs. 2 einerseits einzelne Arbeitgeber oder ihre Vereinigun
gen, auf der anderen Seite Arbeltnehmervereinigungen berechtigt (aus
genommen nach Art. 2 einzelne Kategorien von Arbeitnehme n, wie z. B. 
Staatsangestellte). Schriftform ist erforderlich för den Vertragsabschlul3, 
ftir Änderungen (z. B. Beitritt neuer Parteien, Verlängerung der Geltungs-
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dauer u. a. ) und Kilndigungen (Art. 11 Abs. 3). Im allgemeinen sind Kol
ektivverträge filr den Arbeitgeber auch hinsichtlich seiner nicht orga

nisierten Arbeitnehmer verbindlich (Art. 5 Abs. 2), da die Beschrän
Kung der Verbindlichkeit auf die abschliel3enden Parteien (bzw. ihre 
M·tglieder) nur filr nichtregistrierte Verträge gi!t (Art. 5 Abs. 2) und die 
Kovektivverträge sowie ihre Änderungen binnen 14 Tagen zur Eintragung 
in as beim zuständigen Arbeitsinspektor gefiihrte Register anzumelden 
sind (Art. 12) 1). Durch Verfi.igung des Ministers filr soziale Filrsorge kön
nen e·nzelne Kollektivverträge, die filr den betreffenden Arbeitszweig von 
iiber ·egender wirtschaftlicher Bedeutung sind, auf Antrag einer der Ver
tragspa teien oder eines interessierten Verbandes unter bestimmten Vor
aussetzullgen ganz oder teilweise in diesem Wirtschaftszweig fi.ir allge
mein verbindlich erklärt werden (Art. 21) 2). Wichtig ist, dal3 die Kollek
tivverträge nach dem Gesetz zuungunsten der Arbeitnehmer unabdingbar 
sind (Art. 7 Abs. 2). Weiter finden sich Vorschriften ilber den notwendigen 
Vertragsinhalt (Art. 11 Abs. 1), ilber die Ki.indigung (Art. 14-20) und das 
Erlöschen der Kollektivverträge sowie ilber die Austragung von Streitig
keiten, die aus Kollektivverträgen oder aus darauf beruhenden Einzel
verträgen entstanden sind (Art. 23 ff.). 

2. Verordnung des Ministerrates vom 25. Juli 1936 betreffend die Be
dingungen sowie die Art und Weise der Konzessionierung der Lagerhäu
ser, Dz.U.RP. Nr. 59 vom 5. August 1936 Pos. 434 (Poln. Ges. u. VO. 
1936 S. 353). Die Vorschriften ilber die Erteilung der im § 648 des Iian
delsgesetzbuches geforderten Konzession filr La g e r h ä u s e r sind jetzt 
erlassen worden; die Erteilung der Konzession steht im freien Ermessen 
des Ministers filr Iiandel und Gewerbe, dem auch die ständige Kontrolle 
des Lagerhausbetriebes unterliegt. 

3. Gesetz vom 14. April 1937, betreffend die Abänderung der Verord
nung des Staatspräsidenten vom 14. Oktober 1937 iiber die Aufhebung 
der Sonderrechte der Stände, Dz.U.RP. Nr. 30 vom 20. April 1937 Pos. 
223 (Poln. Ges. u. VO. 1937 S. 150). Die Verordnung von 1927 hat die 
im friiher russischen Gebietsteil Polens bestehenden Sonderrechte der 
Stände aufgehoben und entsprechende neue Bestimmungen getroffen. Die 
vorliegende Abänderung betrifft den Art. 6 der Verordnung von 1927 
und bringt nachstehende Regelung: 

Gemeindeeinwohner können Rechtsakte und Verträge in die von den 
Gemeindeämtern gefilhrten B ii c he r ii b e r V e r t r ä g e eintragen las
sen, soweit filr sie nicht die notarielle Form notwendig ist oder ihr Werr 
3000 Zloty iibersteigt. Insbesondere können auch Testamente eingetragen 
werden, soferne der Gegenstand des Testamentes eine Landwirtschaft 
bis zu 15 ha Gröl3e ist oder den Wert von .3000 Zloty nicht iibersteigt; 
die Folge einer solchen Eintragung ist, daB solche Testamente nur durch 
ein notarielles Testament oder durch nachträglich in das Buch eingetra
gene neue Testamente oder Rechtsakte abgeändert oder widerrufen wer
den können. Die Eintragungen milssen den Parteien vorgelesen und von 
ihnen sowie vom Gemeindevorsteher (oder dessen Vertreter) und vom 

1) Das Registrierungsverfahren ist durch die Verordnungen des Ministers 
fi.ir soziale fiirsorge vom 31. Mai 1937, Dz.U.R.P. Nr. 40 Pos. 314 und 315 (Poln. 
Ges. u. VO. 1937 S. 198 und 200) geregelt worden. 

2) Das dabei einzuhaltende Verfahren ist durch die Verordnung des Mini
sters fiir soziale fiirsorge vom 31. Mai 1937 Dz.U.RP. Nr. 40 Pos. 316 (Poln. 
Ges. u. VO. 1937 S. 200) geregelt worden. 

• 

• • 
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